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35 Die Arbeiterwohlfahrt 

Essingen übernimmt 
die Bewirtschaftung 
beim ersten Termin. 
 

Genießen Sie das gemütliche Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen und seien Sie neugierig auf 
das kleine Rahmenprogramm. Treffen Sie Freunde 
und Bekannte und seien Sie gespannt, was es zum 
Hören und Sehen gibt.
Gerne können Sie auch Kuchen mit nach Hause 
nehmen.
Bitte nicht vergessen: Mundschutz tragen (wie Sie 
es vom Betreten von Restaurants kennen)!
Sollte es bis zu der geplanten Veranstaltung noch 
Änderungen der Corona-Regeln geben (abhängig 
vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie), 
muss die Veranstaltung eventuell kurzfristig abge-
sagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher auf 
unserer Homepage unter www.essingen.de oder 
gerne im Rathaus (Tel. 83-0).

Start der Veranstaltungsreihe

Café Heuerles

in der Schloss-
Scheune
am Freitag, 
04.09.2020, 
von 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr. 

BETRIEBSURLAUB DES VERLAGS
in Kalenderwoche 33 bis 35/2020

vom 10. bis 28. August 2020.

Die nächste Ausgabe erfolgt in 
KW 36/2020.

Wir wünschen Ihnen einen 
schönen Urlaub.

Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden
Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Der Workshop fi el auf einen etwas kühlen und trüben Som-
mertag. Ein perfekter Tag um fröhliche bunte Bilder einer 
bunten Sommerwiese zu kreieren. Auf Aquarellpapier wurden 
mit weißen Kerzenresten Blüten und Blätter, wie in Geheim-
schrift, auf das Papier gebracht, anschließend mit Aquarell-
farben das Papier eingefärbt, sodass die weißen Blüten dann 
auf dem Papier erschienen. Danach wurden die Blätter weiter 
mit Wachsfarben oder Filzstiften bearbeitet. Bei der zweiten 
Variante wurde mit einer Abklatschtechnik ein zarter Hinter-
grund angelegt und mit angedeuteten Blüten bemalt, welche 
nach dem Trocknen mit Filzstiften ausgearbeitet wurden. Mit 
einer Suchschablone wurden kleine schöne Ausschnitte auf 
den großen Blättern gesucht und auf Karten geklebt. Eine 
kleine Anleitung mit einem bunten fröhlichen Alphabet run-
dete den Nachmittag ab.

RÜCKBLICK 
FERIENPROGRAMM 

Komm mit auf die 
Sommerwiese
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Remstal Tourismus
Neuer Vorsitzender, neuer Vor-
stand, neue Satzung, neue 
Beitragsordnung
Die Mitgliederversammlung 
von Remstal Tourismus hat am 
28. Juli 2020 eine Reihe weg-
weisender Entscheidungen 

zur Neuaufstellung des Tourismusvereins auf den Weg ge-
bracht
Michael Scharmann, Oberbürgermeister von Weinstadt, der dem 
Tourismusverein bereits als kommissarischer Vorsitzender vor-
stand, wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung am 
28. Juli 2020 einstimmig zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Neu-
er stellvertretender Vereinsvorsitzender ist Dr. Richard Sigel, Land-
rat des Rems-Murr-Kreises. Das neu gebildete Präsidium kom-
plettieren Albrecht Schurr, Fellbacher Weingärtner eG, sowie 
Markus Polinski, Lamm Hebsack. 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde eine ganze Reihe 
an Neuerungen und Umwälzungen auf den Weg gebracht, wie 
Geschäftsführer Werner Bader berichtet: Die neue Satzung wurde 
sowohl formal als auch inhaltlich angepasst und setzt Beschlüsse 
vorjähriger Mitgliederversammlungen um – darunter die Umbe-
nennung von „Remstal-Route“ in „Remstal Tourismus“ sowie eine 
paritätische Sitzverteilung im Vorstandsgremium zwischen Kom-
munen (6 Sitze inkl. Landrat) bzw. Weinbau (3 Sitze) und Hotel-
lerie/Gastronomie (3 Sitze). 
Während laut neuer Satzung die kommunalen Vertreter nach der 
Sommerpause im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neu 
zu gründenden „Beirates“ benannt werden, wählte die Mitglie-
derversammlung folgende Vertreter für den Weinbau sowie für 
die Hotellerie/Gastronomie in den Vorstand von Remstal Touris-
mus: Albrecht Schurr/Fellbacher Weingärtner eG, Felix Ellwanger/ 
Weingut J. Ellwanger in Winterbach, Stefanie Karpf/Weingut Zim-
mer in Kernen-Stetten, Markus Polinski/Lamm Hebsack in 
Remshalden, Dorothea Kindt/Landgut Burg in Weinstadt-Beutels-
bach und Martina Ritter-Barich/Gasthof zum guten Tröpfle in 
Korb-Kleinheppach.
Verabschiedet wurde gleichsam eine neue Beitragsordnung, in 
welcher nicht nur die seit diesem Jahr erhöhten Mitgliedsbeiträ-
ge der 20 Remstal-Kommunen fixiert sind, sondern auch ein Mit-
gliedsbeitrag für Landkreise. Als Mitglied stellt der Landkreis 
Rems-Murr künftig den stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. 
„Ich bin sicher, dass der Tourismusverein nach den zahlreichen 
Veränderungen, Neuerungen und Herausforderungen der letzten 
Wochen und Monate nunmehr gut aufgestellt in die Zukunft bli-
cken kann“, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Scharmann. Dies 
auch vor dem Hintergrund des nächsten Großevents im Remstal: 
Im Sommer 2022 findet unter Beteiligung aller 20 Mitgliedskom-
munen von Remstal Tourismus der Deutsche Wandertag statt, 
austragende Kommune ist Fellbach. 

Das neu gewählte Präsidium von Remstal Tourismus (von links): 
Geschäftsführer Werner Bader, Albrecht Schurr, Michael Schar-
mann (1. Vorsitzender), Markus Polinski und Landrat Dr. Richard 
Sigel (stellvertretender Vorsitzender) 
Foto: Remstal Tourismus, Heike Funk

Gemeinde Essingen – Ferienprogramm
(Eine Anmeldung ist/war erforderlich!)
Mittwoch, 12.08.2020
Selbstverteidigungskurs für Familien oder Geschwister 
„Training für Helden – nie mehr Opfer von Mobbing und 
Gewalt“
Treffpunkt: Schönbrunnenhalle, 14.30 Uhr – 16.30 Uhr
Freitag, 14.08.2020
Schnupper-Badminton
Treffpunkt: Schönbrunnenhalle, 16.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Samstag, 15.08.2020
Vorstellung der Rettungshundearbeit
Treffpunkt: Parkplatz Skizentrum Hirtenteich, nach Gruppen-
einteilung
Montag, 17.08.2020
Schnupperkegeln
Treffpunkt: TSV-Sportheim Essingen, 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr Altersklasse 6 – 10 Jahre
12.30 Uhr – 14.30 Uhr Altersklasse 11 – 13 Jahre
15.00 Uhr – 17.00 Uhr Altersklasse 14 – 17 Jahre
Freitag – Sonntag, 21.-30.08.2020
Evangelische Jugend Essingen
KidsDaysEssingen
Montag, 24.08.2020
Tanz durch die Ferien
Treffpunkt: Schönbrunnenhalle (Haupteingang), 
Gruppe 1: 14.00 Uhr – 15.00 Uhr (5 – 6 Jahre)
Gruppe 2: 15.15 Uhr – 16.15 Uhr (7 – 9 Jahre)
Dienstag, 25.08.2020
Fahrradtraining
Treffpunkt: Schulhof Parkschule Essingen, 
9.30 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 27.08.2020
Fahrradtraining
Treffpunkt: Schulhof Parkschule Essingen, 
9.30 Uhr – 12.00 Uhr
Kirchenbesichtigung mit Orgelführung und Bilderrätsel
Treffpunkt: Katholische Kirche Essingen, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Freitag, 28.08.2020
Zauberkurs – Kinder lernen zaubern
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Essingen, 11.00 Uhr – 15.00 Uhr
Freitag bis Sonntag, 28.08. bis 30.08.2020
3-tägige Radtour entlang des Kocher-Radwegs
Treffpunkt: Wanderparkplatz Kocherursprung Oberkochen, 
28.08., 9.00 Uhr bis 30.08., 18.00 Uhr
Dienstag, 01.09.2020
„Schnupper“-Klettern am Kletterturm in Lauterburg
Treffpunkt: Kletterturm bei Bergwacht Lauterburg, 16.00 Uhr 
– 19.00 Uhr
(Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt)
Donnerstag, 03.09.2020
Basteln eines Memoboards
Treffpunkt: Dorfmuseum, Rathausgasse 1, 
14.00 Uhr – 16.30 Uhr
Freitag, 04.09.2020
Fußball-Schnitzeljagd
Treffpunkt: Wanderparkplatz „In den Buchen“, 14.00 Uhr – ca. 
17.00 Uhr
Dienstag, 08.09.2020
Wanderung zur Hohen Wiere mit Picknick und Spielen
Treffpunkt: Schotterparkplatz Ried, Riedweg, 
9.00 Uhr – 13.30 Uhr
(Veranstaltung entfällt bei sehr schlechtem Wetter)
Schnitzeljagd
Treffpunkt: SAV-Hütte auf dem Festplatz Lauterburg, 15.00 Uhr 
– 19.00 Uhr

Veranstaltungen
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ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 - Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: 
  Tel. 1 12
 - Krankentransporte: Tel. 1 92 22
 - Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher Notfalldienst  
für Essingen und Lauterburg 
täglich von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Frei-
tag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende 
durchgehend. Tel. 116 117   
Notfallpraxis Aalen am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi. 13.00 – 22.00 Uhr; Fr. 16.00 – 22.00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr
Notfallpraxis Ellwangen an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zentraler augenärztlicher Notdienst
Tel. 0 18 05/0 11 20 98

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender 
Rufnummer zu erfragen: Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 08 00/1 11 01 11

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz  
der Netze NGO als Tochtergesellschaft  
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 0 79 61/93 36-14 01, Gas – Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 0 73 64/89 93

Notdienst Wasser
Landeswasserversorgung
Tel. 0 73 45/96 38-21 21
außer für Lauterburg, Birkenteich und Wental
ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung
Tel. 0 73 28/62 72 oder Mobil 01 74/2 13 15 84

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet am da-
rauf folgenden Tag um 8.30 Uhr.
Samstag, 08.08.2020:
Apotheke am ZOB Aalen, Tel.: 07361/69020
Bahnhofstr. 32, 73430 Aalen

Sonntag, 09.08.2020:
Apotheke im Reichsstädter Markt, Tel.: 07361/66111
Friedhofstr. 1, 73430 Aalen
Montag, 10.08.2020:
Apotheke am Markt Westhausen, Tel.: 07363/953444
Dalkinger Str. 6, 73463 Westhausen 
Rems-Apotheke Essingen, Tel.: 07365/5115
Bahnhofstr. 33, 73457 Essingen
Dienstag, 11.08.2020:
Apotheke im Facharztzentrum Aalen, Tel.: 07361/559833
Weidenfelder Str. 1, 73430 Aalen
Mittwoch, 12.08.2020:
Marien-Apotheke Unterkochen, Tel.: 07361/88213
Rathausplatz 8, 73432 Aalen (Unterkochen) 
Nepomuk-Apotheke, Tel.: 07961/904070
Nikolaistr. 12, 73479 Ellwangen/Jagst
Donnerstag, 13.08.2020:
Gaia-Apotheke, Tel.: 07361/556200
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, 73431 Aalen 
Freitag, 14.08.2020:
Stadt-Apotheke Lauchheim, Tel.: 07363/5147
Hauptstr. 49, 73466 Lauchheim 
Stern-Apotheke Aalen, Tel.: 07361/62770
Reichsstädter Str. 22, 73430 Aalen
Samstag, 15.08.2020:
Limes-Apotheke Wasseralfingen, Tel.: 07361/71870
Wilhelmstr. 5, 73433 Aalen (Wasseralfingen) 
Sonntag, 16.08.2020:
Adler-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/933860
Marienstr. 2, 73479 Ellwangen/Jagst
Schloss-Apotheke Essingen, Tel.: 07365/919100
Tauchenweilerstr. 4, 73457 Essingen
Montag, 17.08.2020:
Gaia-Apotheke, Tel.: 07361/556200
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, 73431 Aalen
Dienstag, 18.08.2020:
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen, Tel.: 07961/9332010
Karlstr. 1, 73479 Ellwangen/Jagst
Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen, Tel.: 07364/919493
Heidenheimer Str. 15, 73447 Oberkochen 
Mittwoch, 19.08.2020:
Adler-Apotheke Aalen, Tel.: 07361/61460
Beinstr. 6, 73430 Aalen 
Donnerstag, 20.08.2020:
Apotheke am Markt Ellwangen, Tel.: 07961/2582
Marktplatz 17, 73479 Ellwangen/Jagst
Hofherrn-Apotheke Aalen, Tel.: 07361/44041
Hofherrnstr. 50, 73434 Aalen (Hofherrnweiler) 
Freitag, 21.08.2020:
Apotheke am Braunenberg, Tel.: 07361/5264044
Kolpingstr. 14, 73433 Aalen (Wasseralfingen) 
Samstag, 22.08.2020:
Apotheke Abtsgmünd, Tel.: 07366/6359
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd
Nepomuk-Apotheke, Tel.: 07961/904070
Nikolaistr. 12, 73479 Ellwangen/Jagst
Sonntag, 23.08.2020:
Apotheke am Markt Hüttlingen, Tel.: 07361/5280581
Abtsgmünder Str. 7, 73460 Hüttlingen
Montag, 24.08.2020:
Apotheke im Kaufland Ellwangen, Tel.: 07961/90510
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, 73479 Ellwangen/Jagst
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat, Tel.: 07367/4454
Ebnater Hauptstr. 44, 73432 Aalen (Ebnat) 
Dienstag, 25.08.2020:
Apotheke Dr. Jäger Aalen, Tel.: 07361/62587
Gmünder Str. 4, 73430 Aalen 
Mittwoch, 26.08.2020:
Marien-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/3525
Marienstr. 13, 73479 Ellwangen/Jagst
Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen, Tel.: 07364/919493
Heidenheimer Str. 15, 73447 Oberkochen
Donnerstag, 27.08.2020:
Apotheke am ZOB Aalen, Tel.: 07361/69020
Bahnhofstr. 32, 73430 Aalen
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Freitag, 28.08.2020:
Apotheke im Reichsstädter Markt, Tel.: 07361/66111
Friedhofstr. 1, 73430 Aalen
Samstag, 29.08.2020:
Apotheke am Markt Westhausen, Tel.: 07363/953444
Dalkinger Str. 6, 73463 Westhausen 
Rems-Apotheke Essingen, Tel.: 07365/5115
Bahnhofstr. 33, 73457 Essingen
Sonntag, 30.08.2020:
Apotheke im Facharztzentrum Aalen, Tel.: 07361/559833
Weidenfelder Str. 1, 73430 Aalen
Montag, 31.08.2020:
Marien-Apotheke Unterkochen, Tel.: 07361/88213
Rathausplatz 8, 73432 Aalen (Unterkochen) 
Nepomuk-Apotheke, Tel.: 07961/904070
Nikolaistr. 12, 73479 Ellwangen/Jagst
Dienstag, 01.09.2020:
Stadt-Apotheke Aalen-Wasseralfingen, Tel.: 07361/71728
Karlsplatz 20, 73433 Aalen (Wasseralfingen) 
Mittwoch, 02.09.2020:
Stadt-Apotheke Lauchheim, Tel.: 07363/5147
Hauptstr. 49, 73466 Lauchheim
Stern-Apotheke Aalen, Tel.: 07361/62770
Reichsstädter Str. 22, 73430 Aalen
Donnerstag, 03.09.2020:
Limes-Apotheke Wasseralfingen, Tel.: 07361/71870
Wilhelmstr. 5, 73433 Aalen (Wasseralfingen) 
Freitag, 04.09.2020:
Adler-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/933860
Marienstr. 2, 73479 Ellwangen/Jagst
Schloss-Apotheke Essingen, Tel.: 07365/919100
Tauchenweilerstr. 4, 73457 Essingen
Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter 
www.lak-bw.notdienst-portal.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Unerlaubte Ablagerungen  
von Verpackungsmüll und Leergut
Bei der Gemeindeverwaltung sind Beschwerden eingegangen, 
wonach in Verlängerung der Baindtstraße seit einiger Zeit immer 
wieder Verpackungsmüll und Leergut und zuletzt auch ein Ein-
weggrill entsorgt werden. Die Abfälle werden widerrechtlich ent-
lang der Straße bzw. des Weges abgelegt.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Entsorgung 
von Abfällen außerhalb der dafür vorgesehenen Mülltonnen, 
Container oder sonstigen Entsorgungseinrichtungen (bspw. Bio-
müllbeutel, Kompost) untersagt ist. Es ergeht ausdrücklich der 
Aufruf zur ordnungsgemäßen Müllentsorgung.
Entsprechende Beobachtungen über unerlaubte Müllablagerun-
gen können dem Ordnungsamt der Gemeinde unter der Telefon-
nummer 07365/83-28 oder der E-Mailadresse gemeinde@essin-
gen.de gemeldet werden. Sofern die unerlaubt ablagernden 
Personen ermittelt werden, wird die Gemeinde diesen Personen 
die Entsorgungskosten in Rechnung stellen. Darüber hinaus be-
hält sich die Gemeinde die Einleitung weiterer Schritte vor.
Bürgermeisteramt Essingen

Zulässige Zeiten für die Benutzung  
der Altglassammelcontainer
Nachdem bei der Gemeinde immer wieder Beschwerden über 
Ruhestörungen eingehen, weist die Verwaltung ausdrücklich da-
rauf hin, dass gemäß § 13 der polizeilichen Umweltschutzverord-
nung der Gemeinde Essingen Altglassammelbehälter werktags in 
der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie an Sonn- und Feier-
tagen ganztägig nicht benutzt werden dürfen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen stellen eine Ordnungswid-
rigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden.
Um entsprechende Beachtung wird gebeten!
Bürgermeisteramt Essingen

Gewerbe- und Grundsteuerrate  
zum 15.08.2020
Am 15.08.2020 wird die 3. Quartalsrate der Gewerbesteu-
ervorauszahlungen und der Grundsteuerschuld des Rech-
nungsjahres 2020 zur Zahlung fällig. Wir bitten Sie, die 
Zahlung dieser fälligen Steuerraten rechtzeitig bis zum 
15.08.2020 vorzunehmen, da die Gemeinde ihrerseits zur 
Bestreitung der Ausgaben für die vielfachen Vorhaben auf 
den rechtzeitigen Eingang ihrer Mittel angewiesen ist.
Bei verspätet eingehenden Zahlungen ist die Gemeinde ver-
pflichtet, Säumniszuschläge zu erheben. Um Fehlbuchungen 
zu vermeiden, bitten wir Sie, auf Ihren Überweisungsvor-
drucken das Buchungszeichen anzugeben. Bei Zahlungs-
pflichtigen, die der Gemeinde eine Abbuchungsermächti-
gung erteilt haben, wird die Steuer zum 15.08.2020 
abgebucht.

Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)  
im Kindergartenjahr 2020/2021
Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am 
30.07.2020 mit der Anpassung der Kindergartenentgelte (Eltern-
beiträge) für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen „Ge-
meindekindergarten Sternschnuppe“ und „Kinderhaus Rappel-
kiste“ befasst. Die Erhöhungsbeträge orientieren sich an den 
Richtsätzen, die von den kommunalen Spitzenverbänden und 
den Kirchen erarbeitet worden sind und den Empfehlungen zum 
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge bei den jeweiligen Be-
treuungsformen. 
Die Kindergartenentgelte werden für das Kindergartenjahr 
2020/2021 wie folgt festgesetzt:

Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) im Kindergartenjahr 2020/2021 
 
Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am 30.07.2020 mit der Anpassung der Kinder-
gartenentgelte (Elternbeiträge) für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen „Gemeindekindergarten 
Sternschnuppe“ und „Kinderhaus Rappelkiste“ befasst. Die Erhöhungsbeträge orientieren sich an den 
Richtsätzen, die von den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchen erarbeitet worden sind und 
den Empfehlungen zum Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge bei den jeweiligen Betreuungsfor-
men.  
 
Die Kindergartenentgelte werden für das Kindergartenjahr 2020/2021 wie folgt festgesetzt: 
 
 

 

Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021

Betreuungszeit 30 Stunden / Woche
ab 3 Jahre

140 108 72 24

Betreuungszeit 30 Stunden / Woche
unter 3 Jahre

280 216 144 48

Betreuungszeit 35 Stunden / Woche
ab 3 Jahre

163 126 84 28

Betreuungszeit 35 Stunden / Woche
unter 3 Jahre

326 252 168 56

Betreuungszeit 45 Stunden / Woche
ab 3 Jahre

274 211 139 45

Betreuungszeit 30 Stunden / Woche 384 285 193 76

Betreuungszeit 45 Stunden / Woche 576 428 290 114Kr
ip

pe
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en

Betreuungszeit
1-Kind-
Familie 

€ / Monat

2-Kind-
Familie 

€ / Monat

3-Kind-
Familie 

€ / Monat

4-Kind-
Familie 

€ / Monat

11 Monatsbeiträge 

Betreuungszeit
1-Kind-
Familie 

€ / Monat

2-Kind-
Familie 

€ / Monat

3-Kind-
Familie 

€ / Monat

4-Kind-
Familie 

€ / Monat

 
 
 

 
Da bei einer 9-stündigen Betreuung (Ganztagesbetreuung) die Mittagsverpflegung sichergestellt werden 
muss, ist bei dieser Betreuungsform noch ein entsprechendes Verpflegungsgeld (ca. EUR 70,00 monat-
lich) hinzuzurechnen.  
  
Das Elternentgelt wird in 11 monatlichen Raten erhoben, der August ist beitragsfrei. 
 
Die Änderungen treten zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 (01.09.2020) in Kraft. 
 
Die kirchlichen Träger haben sich dieser Festsetzung der Elternbeiträge angeschlossen.  

Da bei einer 9-stündigen Betreuung (Ganztagesbetreuung) die 
Mittagsverpflegung sichergestellt werden muss, ist bei dieser Be-
treuungsform noch ein entsprechendes Verpflegungsgeld (ca. 
EUR 70,00 monatlich) hinzuzurechnen. 
Das Elternentgelt wird in 11 monatlichen Raten erhoben, der 
August ist beitragsfrei.
Die Änderungen treten zum Beginn des Kindergartenjahres 
2020/2021 (01.09.2020) in Kraft.
Die kirchlichen Träger haben sich dieser Festsetzung der El-
ternbeiträge angeschlossen. 
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Remshalle mit Vereinszimmer  
und Schönbrunnenhalle
Die Remshalle mit Vereinszimmer und die Schönbrunnen-
halle sind in den Sommerferien vom 31.08.2020 bis 
12.09.2020 wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten für 
den kompletten Sport- und Trainingsbetrieb geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Ankündigung der Brückensanierung  
(„Remsbrücke“) im Zuge der Ortsdurchfahrt 
der Landesstraße L 1165 auf Höhe des Gast-
hofes „Rose“ mit Zusatzmaßnahmen
Gemäß aktueller Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart 
werden die Baumaßnahmen im Rahmen der Brückensanierung 
der „Remsbrücke“ (Hauptstraße) ab dem 17. August 2020 be-
ginnen. 
Neben der Sanierung der Brücke selbst erfolgt auch eine Fahr-
bahnbelagssanierung der Hauptstraße (Ortsdurchfahrt L 1165) 
von der Einmündung „Unteres Dorf“ bis zur Einmündung „Fried-
hofstraße“. Daneben werden die Bushaltestellen „Rose“ in der 
Hauptstraße ebenfalls saniert und neu gestaltet. In diesem Zuge 
wird auch hier der Fahrbahnbelag der Hauptstraße (L 1165) bis 
zur Einmündung des „Riedwegs“ saniert. 
Die Brückensanierung kann nur im Rahmen einer Vollsperrung 
erfolgen. Es erfolgt eine innerörtliche Umleitung über Unteres 
Dorf/Brühlgasse/Galgenweg/Limesstraße.
Der Schwerverkehr wird weiträumig umgeleitet. 
Die Fahrbahnbelagssanierung der Hauptstraße zwischen der Ein-
mündung „Unteres Dorf“ und Friedhofstraße erfolgt ebenfalls im 
Rahmen einer Vollsperrung. Hierfür ist der Zeitraum vom 
31.08.2020 bis 06.09.2020 vorgesehen. Eine Umleitung kann 
nicht realisiert werden!
Ab August 2020 wird auch mit den Baumaßnahmen an den Bus-
haltestellen „Rose“ an der Hauptstraße begonnen. Hierfür muss 
für etwa 2 bis 3 Monate eine Umleitung über das „Untere Dorf“ 
erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten an den Bushaltestellen 
selbst erfolgt die Fahrbahnbelagssanierung bis zur Einmündung 
„Riedweg“. Dies muss ebenfalls unter Vollsperrung erfolgen. Die 
Umleitung über das „Untere Dorf“ bleibt hierfür weiterhin einge-
richtet. 
Um Verständnis und Rücksichtnahme wird gebeten.

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige  
Öffentlichkeitsbeteiligung
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan und Sat-
zung über Örtliche Bauvorschriften „Alte Gärtnerei“, Essingen
Die Gemeinde Essingen ist seit einigen Jahren im Besitz der 
ehemaligen Gärtnerei Mößner im Bereich „Lehbach“ nördlich der 
B 29. Zwischenzeitlich waren die bestehenden Gebäude ver-

mietet, teilweise wurden Gewächshäuser schon abgebaut. Ak-
tuell ist das Gelände nicht mehr genutzt, mit Ausnahme des be-
stehenden Wohnhauses der früheren Eigentümerin des 
Gärtnereigeländes.
Die Gemeinde möchte das Gelände einer neuen Nutzung zu-
führen. Aufgrund der Lage im Außenbereich muss bei einer 
Umgestaltung/Veränderung und Ergänzung der bestehenden 
Gebäude ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Essingen hat daher am 
30.07.2020 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, für den Bereich „Alte Gärtnerei“ auf der Gemarkung 
Essingen einen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs-
plan und eine Satzung über örtliche Bauvorschriften aufzustellen 
und mit dem Vorentwurf (gefertigt am 27.07.2020 vom Planungs-
büro stadtlandingenieure GmbH, Ellwangen) - bestehend aus 
zeichnerischem Teil (Lageplan und Zeichenerklärung), „Ziele und 
Zwecke“ mit Bestandsplan, Eingriffsermittlung und Spezieller ar-
tenschutzrechtlicher Prüfung (SaP) - eine frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Das Plangebiet „Alte Gärtnerei“ liegt abgesetzt von der Ortslage 
nördlich der Bundesstraße zwischen den Ortschaften Zollhaus/ 
Zollhof im Westen und der bestehenden Gärtnerei Welzel im 
Osten. 
Das geplante Baugebiet hat eine Größe von rund 2,0 ha und 
umfasst einen Teil von Flurstück 925.
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
Im Westen durch das Flurstück 925
Im Norden durch die Flurstücke 925, 958, und 966, 
Im Osten durch die Flurstücke 926, 953, 954, 955, 956/1, 956/2 
und 958, 
Im Süden durch das Flurstück 930 (Weg).
Der Geltungsbereich ist im Einzelnen durch das Planzeichen im 
Lageplan (Lageplan Abgrenzung vom 27.07.2020) begrenzt.
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Ziele und Zwecke der Planung
Die Erweiterungsfläche soll bei der weiteren Planung als Ge-
werbegebiet (§ 8 BauNVO) ausgewiesen werden. Damit kann 
das Gelände von unterschiedlichen Betrieben genutzt werden. 
Im Bereich des bestehenden Wohnhauses sowie des geplanten 
Bürogebäudes soll ein Mischgebiet (§ 6 BauNVO) ausgewiesen 
werden.
Unter Beachtung der Lage im Außenbereich und der landschaft-
lich wertvollen Bereiche in der Umgebung, sollen die bestehen-
den Gebäude und die Gehölzstrukturen erhalten bleiben. Neu 
geplante Gebäude im Bereich der bisherigen Gewächshäuser 
sollen sich im Hinblick auf Größe und Höhe am Bestand orien-
tieren. Durch eine zusätzliche Eingrünung soll ein harmonischer 
Übergang zur freien Landschaft erreicht werden. Auch zur Bun-
desstraße soll die Fläche eingegrünt werden.
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - 
PlanSiG) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB wird der Vorentwurf 
des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan und 
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der Satzung über örtliche Bauvorschriften „Alte Gärtnerei“ vom 
27.07.2020 mit folgenden Bestandteilen
• zeichnerischer Teil: Lageplan und Zeichenerklärung (Stand: 

27.07.2020)
• „Ziele und Zwecke“ mit 
 1. Bestandsplan
 2. Eingriffsermittlung
 3. Spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (SaP) -
(jeweils gefertigt vom Planungsbüro stadtlandingenieure GmbH, 
Ellwangen) in der Zeit 

von Montag, 17. August 2020 
bis Donnerstag, 17. September 2020 (je einschließlich)

durch Veröffentlichung im Internet unter www.essingen.de (Ge-
meinde Essingen/Bauleitplanung/Bauleitpläne im Beteiligungs-
verfahren) öffentlich ausgelegt. 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt Essingen in 
73457 Essingen vorgebracht werden.
Die auszulegenden Unterlagen (Vorentwurf des Bebauungspla-
nes mit integriertem Grünordnungsplan und der Satzung über 
örtliche Bauvorschriften „Alte Gärtnerei“ vom 27.07.2020 werden 
neben der Veröffentlichung im Internet zusätzlich zur Information 
in der Zeit

von Montag, 17. August 2020 
bis Donnerstag, 17. September 2020 (je einschließlich)

beim Bürgermeisteramt Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essin-
gen, im Foyer des Rathauses (Erdgeschoss) während der allge-
meinen Sprechzeiten (Montag bis Freitag, 8.15 bis 12.00 Uhr, 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Entwurf des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung 
im Internet erfolgt. 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
findet am 

Donnerstag, 10. September 2020
um 17.00 Uhr

im großen Sitzungssaal des Rathauses Essingen, Zimmer 112, 
Rathausgasse 9, 73457 Essingen eine Informationsveranstaltung 
statt, bei der der Öffentlichkeit auch die Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben wird.
Essingen, den 04.08.2020
Bürgermeisteramt

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige  
Öffentlichkeitsbeteiligung
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan und Sat-
zung über Örtliche Bauvorschriften „Hasenweide Süd“, Ge-
markung Lauterburg
Die Gemeinde Essingen hat im Bereich Hasenweide und -wiese 
in Lauterburg Flächen erworben, die zur Weiterentwicklung des 
Campingplatzbereiches, als Tourismusangebot und für eine 
Wohnbebauung vorgesehen sind.
Der Gemeinderat der Gemeinde Essingen hat daher am 
30.07.2020 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, für den Bereich „Hasenweide Süd“ auf der Gemar-
kung Lauterburg einen Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan und eine Satzung über örtliche Bauvorschriften auf-
zustellen und mit dem Vorentwurf (gefertigt am 24.07.2020/ 
30.07.2020 vom Planungsbüro stadtlandingenieure GmbH, Ell-
wangen) - bestehend aus zeichnerischem Teil (Lageplan und 
Zeichenerklärung), Textteil (planungsrechtliche Festsetzungen/ 
Örtliche Bauvorschriften) und Begründung mit Spezieller arten-
schutzrechtlicher Prüfung, Bestandsplan und Eingriffsermittlung 
- eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB durchzuführen.
Das Plangebiet „Hasenweide Süd“ liegt nordwestlich der Orts-
lage von Lauterburg/südöstlich des bestehenden Campingplat-
zes.

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,5 ha und umfasst das 
Flurstück 259 (Grünland) und teilweise die Flurstücke 57 (Weg), 
58 (Albstraße), 258 (Hasenweide), 260 (Weg) und 261 (Grün-
land).
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
im Westen durch das Flurstück 251 (Campingplatz),
im Norden durch die Flurstücke 253 (Weg), 256, 257 und 258 
(Weg),
im Osten durch die Flurstücke 57 (Weg), 58 (Albstraße) und 260 
(Weg),
im Süden durch die Flurstücke 57 (Weg), 240 (Wald), 261 und 
262 (Grünland).
Der Geltungsbereich ist im Einzelnen durch das Planzeichen im 
Lageplan (Lageplan vom 24.07.2020) begrenzt. 
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Ziele und Zwecke der Planung
Das Plangebiet soll in drei Teilbereichen unterschiedlich geplant 
werden. Im Osten (entlang der Landesstraße L 1165) ist eine 
zweigeschossige Wohnbebauung vorgesehen, zusätzlich eine 
Lärmschutzwand entlang der Landesstraße. Im mittleren Bereich 
ist eine eingeschossige Wohnbebauung mit teilweise kleineren 
Grundstücken ausgewiesen und im westlichen Bereich eine kom-
pakte, eingeschossige und verdichtete Bauweise.
Für diesen Bereich konnte ein Investor gefunden werden, der in 
Anschluss an den Campingplatz ein sog. „Sonnendorf“ errichten 
möchte. Der Gemeinderat und Bezirksbeirat wurden über das 
Projekt ausführlich informiert und haben sich für diese Art der 
Bebauung ausgesprochen. Die Bebauung im westlichen Bereich 
des Plangebietes mit kleinen Häusern und kleinen Außenberei-
chen eignen sich als städtebaulicher Übergang zwischen Cam-
pingplatz/Tourismus mit Gaststätte auf der einen Seite und „ge-
wöhnlicher“ Wohnbebauung auf der anderen Seite. 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - 
PlanSiG) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB wird der Vorentwurf 
des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan und 
der Satzung über örtliche Bauvorschriften „Hasenweide Süd“ mit 
folgenden Bestandteilen
• zeichnerischer Teil: Lageplan und Zeichenerklärung (Stand: 

24.07.2020)
• Textteil: planungsrechtliche Festsetzungen/Örtliche Bauvor-

schriften (Stand: 24.07.2020/30.07.2020)
• Begründung (Stand: 24.07.2020) mit
 1. spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung
 2. Bestandsplan
 3. Eingriffsermittlung
(jeweils gefertigt vom Planungsbüro stadtlandingenieure GmbH, 
Ellwangen) in der Zeit 

vom Montag, 17. August 2020 
bis Donnerstag, 17. September 2020 (je einschließlich)

durch Veröffentlichung im Internet unter www.essingen.de (Ge-
meinde Essingen/Bauleitplanung/Bauleitpläne im Beteiligungs-
verfahren) öffentlich ausgelegt. 
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Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt Essingen in 
73457 Essingen vorgebracht werden.
Die auszulegenden Unterlagen (Vorentwurf des Bebauungspla-
nes mit integriertem Grünordnungsplan und der Satzung über 
örtliche Bauvorschriften „Hasenweide Süd“ vom 24.07.2020/ 
30.07.2020) werden neben der Veröffentlichung im Internet zu-
sätzlich zur Information in der Zeit

vom Montag, 17. August 2020 
bis Donnerstag, 17. September 2020 (je einschließlich)

beim Bürgermeisteramt Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essin-
gen, im Foyer des Rathauses (Erdgeschoss) während der allge-
meinen Sprechzeiten (Montag bis Freitag, 8.15 bis 12.00 Uhr, 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr) öffentlich ausgelegt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Entwurf des Bebauungsplans unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung 
im Internet erfolgt. 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
findet am 

Donnerstag, 10. September 2020
um 18.00 Uhr

im großen Sitzungssaal des Rathauses Essingen, Zimmer 112, 
Rathausgasse 9, 73457 Essingen eine Informationsveranstaltung 
statt, bei der der Öffentlichkeit auch die Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben wird.
Essingen, den 04.08.2020
Bürgermeisteramt

FUNDAMT

Schlüsselring mit 4 Schlüsseln
Fundort: zwischen Prinzeck und Helenenhalde
Fundtag: 26.07.2020

Schlüsselbund mit Anhänger und 5 Schlüsseln
Fundort: unbekannt
Fundtag: Ende Juli 2020

Wichtige Hinweise zu Fundsachen:
Fundgegenstände/Fundsachen, welche nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist (6 Monate nach der Anzeige des Fundes) nicht vom 
Verlierer/Eigentümer/Empfangsberechtigten abgeholt werden 
und bei denen darüber hinaus der Finder auf seinen Rückgabe-
anspruch verzichtet, werden in unregelmäßigen Abständen 
grundsätzlich öffentlich versteigert bzw. vernichtet/entsorgt (bei-
spielsweise Schlüssel und entsprechend nicht öffentlich verstei-
gerungsfähige Gegenstände). Sobald die jeweiligen Termine ei-
ner öffentlichen Versteigerung feststehen, werden diese ebenfalls 
öffentlich bekannt gegeben. 

STANDESAMT

Den Bund der Ehe haben geschlossen
04.08.2020 Holger Baur und Lena Krieg
Wir wünschen dem Paar für die gemeinsame Zukunft alles Gute.

In die Ewigkeit abberufen wurde
29.07.2020 Hildegard Schmadlak, geb. Trittler, Heerweg 77, 

Essingen
Unsere aufrichtige Anteilnahme.

KINDERGARTENNACHRICHTEN

Kinderhaus Rappelkiste
Ende der Kindergartenzeit für die Vorschul-
kinder mit einem Ausflug, Schulwegtraining 
und Rauswurf vom Kinderhaus Rappelkiste 
gefeiert
Die letzten Tage der angehenden Schulkinder 
im Kinderhaus Rappelkiste sind angebrochen.

Trotz der Corona-Pandemie konnten wir doch noch im Rahmen 
der Möglichkeiten und Gegebenheiten ein paar Aktivitäten durch-
führen.
Zuallererst war der Ausflug der angehenden Schulkinder an der 
Reihe. Mit einer Schatzsuche hatten die Vorschulkinder ein tolles 
Erlebnis. Das absolute Highlight war die Schatztruhe mit Goldta-
lern und kleinen Leckereien. Da war für jedes Kind etwas dabei.
Als nur ein paar Tage später die Polizei vor dem Kinderhaus stand, 
waren die Kinder ganz aufgeregt. Der Verkehrspolizist war da und 
zeigte unseren Vorschulkindern, wie sie sicher den Schulweg 
meistern. Das Besondere daran war, dass die Kinder sogar das 
Martinshorn anhören durften.

In der gleichen Woche fand für unsere Vorschüler ein weiteres 
besonderes Ereignis statt. Jedes Kind durfte seinen Schulranzen 
mit in das Kinderhaus bringen. Es gab eine tolle Abschiedsfeier 
in der Gruppe mit Modenschau der Schulranzen, Süßigkeiten und 
Spielen.
Als symbolisches Zeichen zum Schulstart und dem Beginn eines 
neuen Lebensabschnittes fand der sogenannte „Rauswurf“ statt. 
Jedes Kind durfte vom Trampolin auf eine Matte aus dem Kinder-
garten hüpfen und war somit in die Schule entlassen. Uns freute 
besonders, dass auch die Eltern bei diesem Spektakel, zwar unter 
gewissen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, aber im-
merhin dabei sein konnten.

Das Team vom Kinderhaus Rappelkiste wünscht allen Kindern und 
Familien erholsame, sonnige Tage und schöne Ferien und den Vor-
schulkindern wünschen wir einen guten Start in der Schule!

Kinderhaus
rappelKiste
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Kindergarten Sternschnuppe
Ein etwas anderer Sommer
Wie glücklich waren Kinder, Eltern und Erzie-
herinnen, als es hieß: Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen. Die Vorschulkinder 
freuten sich wohl am meisten. Denn schließ-
lich steht der Sommer stets unter dem Zei-

chen des Abschieds und der Vorbereitung auf die Schule. Auch 
unter diesen erschwerten Bedingungen stellten die Erzieherinnen 
etwas ganz Besonderes auf die Beine: Eine Grill-Party mit Auto-
Kino für die Vorschulkinder. Im Garten der Einrichtung gab es 
nachmittags Brötchen, Würstchen und Salat aus dem eigenen 
Hochbeet, tolle Spiele, Stockbrot, Rätsel, Montagsmaler und 
Pantomime. Später ging es dann, ausgestattet mit Popcorn, zum 
Kino in die Halle des Kindergartens. Mit einem Abschiedslied 
wurden die Kinder zur Gartentür gebracht, um dort ihren Eltern 
von dem tollen Tag im Kindergarten zu berichten.
Von den Eltern der Vorschulkinder erhielten die Erzieherinnen 
wundervolle Abschiedsgeschenke. Wir bedanken uns herzlich bei 
den Kindern mit ihren Eltern hierfür!
Das Kindergartenteam

Katholischer Kindergarten St. Christophorus
Abschied unserer Vorschulkinder
Ein etwas sonderbares Kindergartenjahr 
neigt sich dem Ende zu und somit heißt 
es auch dieses Mal wieder: Abschied 
nehmen von unseren Sonnenkindern.

Am 20. Juli 2020 trafen wir uns mit den 8 Kindern um 16.00 Uhr 
am Kindergarten, um dort eine sehr spannende Schnitzeljagd auf 
das Köpfle zu beginnen. Wuppi ist nämlich verschwunden - und 
den mussten wir natürlich schleunigst wiederfinden. Auf dem 
Köpfle angekommen, brannte schon das Grillfeuer und nach der 
langen Wanderung konnten wir uns mit Wasserspritzpistolen ab-
kühlen.
Ein besonderes Highlight fand dann am Mittwoch, dem 29. Juli 
2020, statt - „das Rausschmeißfest“. Die Vorschulkinder waren 
alle sehr stolz, als sie an diesem Morgen mit ihrem Schulranzen 
auf dem Rücken in den Kindergarten kommen durften.
Morgens feierten wir ein Abschiedsfest mit den Kindern. Dort 
hatten die Großen einige Aufgaben vor sich, die sie aber mit 
Bravour meisterten. Um 13.15 Uhr kamen dann die Familien der 
Sonnenkinder in den Kindergarten dazu – natürlich coronakon-
form. Die Großen mussten noch eine letzte Aufgabe erledigen, 
durften ihr Schulkindlied singen und bekamen ein Bild als An-
denken geschenkt, auf dem sie sich gegenseitig gemalt hatten. 
Die Erzieherinnen staunten sehr über das tolle Geschenk der 
Vorschulkinder an die zurückbleibenden Kinder: ein Baumtipi mit 
Decken und Kissen! Jetzt wird es bei uns im Garten so richtig 
gemütlich! Zum Schluss waren die Kinder sehr aufgeregt - sie 
freuten sich auf ihren „Rausschmiss“. Über ein Trampolin wurden 
sie auf eine Weichbodenmatte von den Erzieherinnen aus dem 
Kindergarten „geworfen“.

Wir wünschen unseren Sonnenkindern von Herzen alles Gute für 
ihren weiteren Lebensweg und all unseren Familien eine schöne 
und erholsame Ferienzeit.

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sit-
zungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentli-
chungen der Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister 
Hofer oder sein Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jewei-
lige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

Impressum
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SCHULNACHRICHTEN

Musikschule Essingen

Musikschule Essingen
 
Wir freuen uns auf Dich!

Musikgarten, Musikzwerge, Musikalische Früherziehung,
Instrumentenkarussell,
Klavier, E-Piano, Keyboard, Violine, Blockflöten, Querflöte,
Gitarre, E-Gitarre,
Schlagzeug, Gesang, Pop-Gesang,
Ballett, Tanz, Ensembles, Bands, Liebhaberorchester,
Frauenchor, Veeh-Harfe

ANMELDUNG JETZT - START NACH DEN SOMMERFERIEN!

Musikschule Essingen, Schulstr. 29, 73457 Essingen
Tel.: 07365/6860
musikschule@essingen.de

Unterrichtsangebot/Lehrkräfte
- Durchgehendes Angebot für Kinder und Erwachsene aller 

Altersstufen von 18 Monaten bis ins Rentenalter
- Zeitgemäß Musik lernen bei ausgebildeten Fachlehrern
- Gemeinsam und erlebnisreich musizieren
- Musikgarten für Kinder ab 18 Monaten/Caroline Kuhn
- Musikzwerge für Kinder ab 3 Jahren/Caroline Kuhn
- Musikalische Früherziehung für Kinder ab 4 Jahren/Caroline 

Kuhn 
- Instrumentenkarussell für Kinder ab 6 Jahren/Jürgen Gschwind 
- Klavier, Keyboard Maike Fuchs, Katja Pfeiffer-Günther, Peter 

Maile, Carsten Weber, Richard Vogelmann
- Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Ukulele/Jürgen Gschwind, Javier 

Herrera
- Blockflöten, Querflöte/Maike Fuchs, Ina Wild

- Schlagzeug, Percussion / Eddy Cichosz
- Gesang, Pop Gesang / Richard Vogelmann
- Violine / Katja Pfeiffer-Günther
- Kindertanz, Ballett / Zuzana Potas
- Jazz, Rock, Pop 
- Ensembles
- Workshops 
- Veeh-Harfe / Caroline Kuhn
- Liebhaberorchester / Richard Vogelmann
- Frauenchor / Richard Vogelmann 
Weitere Informationen in der Musikschule, Schulstr. 29, Tel.: 
07365 / 6860 (nachmittags) oder im Sekretariat der Musikschu-
le (Rathaus Essingen,Tel.: 07365 / 8329, montags von 9.00 – 
11.00 Uhr und donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr). 
Sie finden uns auch unter: www.essingen.de!
Ihre MUSIKSCHULE ESSINGEN

GEMEINDEBÜCHEREI

Neuerwerbungen der Bürgerbibliothek  
im August  

Anja Jantschik: Klopfzeichen
Ira, die quirlige Journalistin, hat schon oft den 
richtigen Riecher gehabt, wenn die Polizei bei 
der Aufklärung von Mordfällen ins Stocken 
geraten ist. Doch nun ist sie selbst in Gefahr: 
Ein mysteriöser Verfolger sorgt für Angst und 

Schrecken – zumindest bei Iras Lebensgefährten Kommissar 
Peter Brand und seinen Kollegen, die sich ernsthafte Sorgen um 
die Journalistin machen. Die jedoch widmet sich mit Hingabe 
ihrer neuen Aufgabe: der Biografie eines Barons. Mit ihrer uner-
schrockenen Art treibt sie ihren Lebensgefährten schier in den 
Wahnsinn, der verzweifelt versucht, sie zu beschützen. Doch Ira 
ist mit ihrem gewitzten Charme, ihrem messerscharfen Verstand 
und ihrer zupackenden Art wieder einmal einen Schritt weiter als 
die Polizei ...

Charlotte Jacobi: Die Villa am Elbstrand – Band 1
Eine Hamburger Reederei-Dynastie erschüttert von Krieg, Ge-
heimnissen und großen Gefühlen
1912 rettet die Bauerstochter Sofie Brix die reiche Reederei-Erbin 
Anna Nieland aus einem brennenden Hotel. Zwei Jahre später 
darf Sofie als Gesellschafterin in die Hamburger Familienvilla zie-
hen. Obwohl sie nicht bei allen Familienmitgliedern und Ange-
stellten willkommen ist, erfüllt sich für Sofie ein Traum - insbe-
sondere, da der attraktive Bruder Annas ein Auge auf sie 
geworfen hat. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs wird Sofies 
Leben jedoch ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt: Als Kran-
kenschwester muss sie auf einem Lazarettschiff über sich hinaus-
wachsen und für ihre Träume kämpfen.

Jean-Luc Bannalec: Bretonische Spezialitäten
Mord à la carte!
Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären perfekt für 
einen heiteren Ausflug nach Saint-Malo. Aber zu seinem Leidwe-
sen muss Kommissar Dupin dort ein Polizeiseminar besuchen, 
es geht um die engere Zusammenarbeit zwischen den bretoni-
schen Départements.
Als Dupin in einer Pause durch die Markthallen der Altstadt 
schlendert, ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein Mord. 
Die Täterin flieht. Sie ist die Schwester des Opfers, beide Frauen 
sind berühmte Küchenchefinnen der Region. Schnell stellt sich 
heraus: Das war bloß der Anfang einer heimtückischen Mord-
serie. Gemeinsam mit den Kommissaren der anderen Départe-
ments ermittelt Dupin in einem Wettlauf gegen die Zeit. In der 
Austernstadt Cancale, im hochherrschaftlichen Seebad Dinard 
und in der einzigartigen Restaurantszene Saint-Malos stoßen sie 
dabei auf haarsträubende Familiengeheimnisse, tragische Ver-
werfungen und unglaubliche Geschichten.
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Wir haben auch neue Jugendbücher unter anderem von:
Juliana Holl: It`s time to Fly
Lucas, Caro, Pferde, tiefer Schmerz, Liebe,
Tod und Leidenschaft. Einfach nur Gefühl.
Ein Roman für Pferdefreunde, frisch Verliebte oder tief Verletzte.
Was tust du, wenn dein Herz für jemanden schneller schlägt?
Was machst du, wenn du vor Schmerz nicht mehr richtig siehst 
und wie reagierst du, wenn du plötzlich eine neue Aufgabe be-
kommst und nicht weißt, wie du alles schaffen kannst? Immer 
wieder reißen die Wunden in Lisa auf. Doch das tiefe, schwarze 
Loch, das Caro hinterlässt wird langsam heller.
Der Tod der besten Freundin, die erste große Liebe, ein trauma-
tisiertes Pferd.
Doch was das alles miteinander zu tun hat... lest selbst.
Die junge Autorin aus Westhausen empfi ehlt den Roman für 
Jugendliche ab 13 Jahren.

Jetzt für die Ferienzeit haben wir speziell für unsere jugend-
lichen Leser neue spannende Bücher. Der Weg in die Bücherei 
lohnt sich.

Auch in den Ferien sind wir gerne für Sie da. 

SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Bundesweiter Warntag 
am 10. September 2020

 Landratsamt Ostalbkreis
- untere Flurbereinigungsbehörde -
Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Mögglingen (B 29), Ostalbkreis

Festsetzung der Aufwuchs- und Nutzungs-
entschädigungen vom 15.07.2020
Mit vorläufi ger Anordnung vom 15.07.2020 wurden Besitz und 
Nutzung von Grundstücken entzogen. Nachstehend werden nun 
die Entschädigungen, die den Betroffenen durch den vorüber-
gehenden Entzug entstehen, festgesetzt.
1. Festsetzung der Geldentschädigungen
1.1 Aufwuchsentschädigung:
 In den Fällen, in denen nach der vorläufi gen Anordnung vom 

15.07.2020 eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen ist, wird 
diese hiermit der Höhe nach festgesetzt.

1.2 Nutzungsentschädigung:
 a) Grundbetrag
 Als Grundbetrag wird für landwirtschaftlich genutzte Flächen 

sowohl bei selbst bewirtschafteten Eigentumsfl ächen als 
auch bei Pachtfl ächen (bis zum Ablauf der Pachtvereinba-
rung) der durchschnittliche Deckungsbeitrag festgesetzt. Bei 
nicht bewirtschafteten, aber landwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen wird der durchschnittliche örtliche Pachtzins als 
Grundbetrag festgesetzt.

 b) Entschädigungsbeträge
 Folgende Grundentschädigungssätze werden festgelegt:
 durchschnittlicher Deckungsbeitrag  9,28 E/Ar und Jahr
 ortsüblicher Pachtzins für Grünland  1,50 E/Ar und Jahr.
 ortsüblicher Pachtzins für Ackerland  2,50 E/Ar und Jahr.
 c) Zuschlag zum Deckungsbeitrag
 Über den vorgenannten Grundbetrag hinaus wird für land-

wirtschaftlich genutzte Flächen sowohl bei selbst bewirt-
schafteten Eigentumsfl ächen als auch bei Pachtfl ächen (bis 
zum Ablauf der Pachtvereinbarung) ein Zuschlag für Bewirt-
schaftungsbeeinträchtigung durch An- oder Durchschnei-
dungsschäden oder sonstige besondere Umstände, die vom 
durchschnittlichen Deckungsbeitrag nicht erfasst werden, 
bezahlt. Dieser Zuschlag richtet sich nach der Größe des Aus-
gangsfl urstücks und wird für Flächen, für die ein Deckungs-
beitrag gezahlt wird, festgesetzt. Bei einem kleineren Aus-
gangsfl urstück ist der Aufwand (z.B. Anfahrt) bezogen auf die 
Fläche größer als bei größeren Ausgangsfl urstücken. Daher 
wird für kleinere Ausgangsfl urstücke (< 60 Ar) ein höherer 
Zuschlag gewährt.

 d) Zuschlagsbeträge
 Folgende Zuschlagssätze für die entzogenen Flächen werden 

festgelegt:
 Ausgangsfl urstück > 60 Ar: 5,72 E/Ar und Jahr
 Ausgangsfl urstück < 60 Ar: 8,72 E/Ar und Jahr
 e) Weitergehende Ansprüche
 Weitergehende Ansprüche sind mit entsprechender Begrün-

dung beim Landratsamt - untere Flurbereinigungsbehörde 
- zu beantragen.

1.4 Die Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen sind in der 
Karte und zugehörigen Verzeichnissen enthalten, die Be-
standteil dieses Beschlusses sind (Anlage). Die zu entschä-
digenden Bestandteile und die Entschädigungsbeträge sind 
Bestandteil der Festsetzung vom 10.01.2019, auf eine erneu-
te Bekanntgabe wird somit verzichtet.

2. Auszahlung
Die festgesetzten Entschädigungsbeträge werden zum Ende des 
Wirtschaftsjahres über die Teilnehmergemeinschaft ausbezahlt. 
Sie können gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) verrechnet werden.
3. Rechtsbehelfsbelehrung
Die Festsetzung der Höhe der Geldentschädigung nach Ziffer 1. 
kann durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten 
werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht Stuttgart, 
Kammer für Baulandsachen. Der Antrag ist binnen sechs Wochen 
beim Landratsamt Ostalbkreis, Sitz: Aalen einzureichen.
(Anschrift: Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung und Land-
entwicklung Ostalbkreis/Landkreis Heidenheim,  Obere Str. 13, 
73479 Ellwangen oder jede andere Stelle des Landratsamts Ost-
albkreis)
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Hinweise
Karte und Verzeichnisse nach Ziffer 1.4 liegen ab sofort einen 
Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in 
Essingen während der üblichen Sprechzeiten aus.
Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Land-
entwicklung unter www.lgl-bw.de/2476 eingesehen werden.
Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss der Antrag 
die Festsetzung bezeichnen, gegen die er sich richtet. Weiter soll 
er einen bestimmten Antrag und eine Begründung enthalten. 
Anwaltspflicht besteht noch nicht für den beim Landratsamt ein-
zureichenden Antrag, aber für das Verfahren vor dem Landgericht.
Ellwangen, den 15.07.2020
Kächele
Leitender Flurbereinigungsingenieur   D.S.

Landratsamt Ostalbkreis
- untere Flurbereinigungsbehörde -
Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Mögglingen (B 29), Ostalbkreis

Vorläufige Anordnung vom 15.07.2020
1. Besitzentzug
Zur Bereitstellung von Flächen für den Ausbau der Bundesstraße 
B 29 Essingen–Aalen zwischen Station 0+144,7 km und Station 
1+300 km (Bauabschnitt 1) wird vom Landratsamt Ostalbkreis 
– untere Flurbereinigungsbehörde – auf Antrag des Regierungs-
präsidiums Stuttgart vom 05.03.2020 nach § 88 Nr. 3 in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in 
der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereinigungs-
verfahren Mögglingen (B 29) Folgendes angeordnet:
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berech-
tigten) werden zum

01.09.2020
Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend für 
die Dauer der Maßnahme bzw. dauerhaft entzogen, die in der 
Besitzregelungskarte vom 15.07.2020 in brauner, gelber, blauer 
(dauerhaft) und grüner (vorübergehend) Farbe bezeichnet sind. 
Die Besitzregelungskarte ist Bestandteil dieser vorläufigen An-
ordnung (Anlage).
2. Besitzzuweisung
Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart (Unternehmensträger), wird ab

01.09.2020
für den vorstehend genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1 
entzogenen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich 
auch auf die vom Unternehmensträger zur Umsetzung des Unter-
nehmens Beauftragten.
3. Flächenrückgabe
Die in der unter 1 genannten Karte in grüner Farbe dargestellten 
Flächen werden den Beteiligten nach Fertigstellung der betroffe-
nen Maßnahmen wieder zur Nutzung zurückgegeben. Der Zeit-
punkt der Rückgabe wird den Beteiligten gesondert mitgeteilt 
werden.
4. Auflagen
Die vorläufige Anordnung ergeht nach § 88 Nr. 3 und Nr. 5 FlurbG 
mit folgenden Auflagen:
- Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die Nutzung 

der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch die Bauarbei-
ten nicht unterbrochen wird. Hierzu hat der Unternehmens-
träger die vorhandenen Wege in befahrbarem Zustand zu er-
halten und die erforderlichen Ersatzwege auf den dafür 
bereitgestellten Flächen herzustellen und für den landwirt-
schaftlichen Verkehr offen zu halten.

- Der Unternehmensträger hat dafür Sorge zu tragen, dass vorü-
bergehend in Anspruch genommene landwirtschaftliche Flä-
chen vor deren Rückgabe durch ordnungsgemäße Rekultivie-
rung wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand gebracht 
werden.

- Der Unternehmensträger hat der Flurbereinigungsbehörde zeit-
nah mitzuteilen, wenn nur vorübergehend besitzentzogene 
Flächen wieder dauerhaft bewirtschaftet werden können.

5. Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen
a) Aufwuchsentschädigung
  Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in den Fällen, 

in denen bereits vor dem Besitzentzug angelegter Aufwuchs 
nicht mehr geerntet werden kann, eine Entschädigung gezahlt. 
Als Berechnungsgrundlage wird für die bei der Grundstücks-
inanspruchnahme vorhandenen Kulturen eine sachverständi-
ge Auskunft der Landwirtschaftsbehörde bestimmt.

b) Nutzungsentschädigung
  Für in Anspruch genommene Flächen (siehe Nr. 1) wird - au-

ßer in den Jahren, in denen Aufwuchsentschädigung (siehe 
Nr. 5a) gezahlt wird - jährlich eine Nutzungsentschädigung 
gezahlt, soweit nicht Ersatzland zur Verfügung gestellt oder 
zumutbares Ersatzland angepachtet werden kann. Die Nut-
zungsentschädigung wird längstens bis zur vorläufigen Besitz-
einweisung nach § 65 FlurbG gezahlt. Die Festlegung der 
Nutzungsentschädigung erfolgt nach den Grundsätzen der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum zur Weitergeltung der Verwaltungsvorschrift 
über Nutzungsentschädigungen in Unternehmensflurbereini-
gungen vom 01.10.2018 (GABl. S. 687).

c) Berechtigte
  Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung nach Ziffer 5 erhalten:
 -  die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flächen, 

wenn sie diese selbst bewirtschaften,
 oder
 -  die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtverhältnis 

dem Landratsamt Ostalbkreis – untere Flurbereinigungs-
behörde – angemeldet und entweder durch Vorlage des 
Pachtvertrags oder bei mündlichem Pachtvertrag durch Be-
stätigung des Verpächters nachgewiesen haben. Bestehen-
de Pachtverträge werden durch diese Regelung nicht be-
rührt. Die Pächter haben deshalb den vereinbarten Pachtzins 
weiterhin an die Verpächter zu entrichten.

d) Festsetzung
  Die Höhe der Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen wer-

den durch gesonderten Beschluss festgesetzt.
6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats 
Widerspruch beim Landratsamt Ostalbkreis, Sitz: Aalen eingelegt 
werden. 
(Anschrift: Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung und Land-
entwicklung Ostalbkreis/Landkreis Heidenheim, Obere Str. 13, 
73479 Ellwangen oder jede andere Stelle des Landratsamts Ost-
albkreis)
Begründung:
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (LGL) hat mit Beschluss vom 07.10.2009 die Flur-
bereinigung Mögglingen (B 29) nach § 87 FlurbG angeordnet. 
Der Flurbereinigungsbeschluss ist unanfechtbar. Mit Änderungs-
beschluss Nr. 4 vom 09.09.2016 wurde das Flurbereinigungsge-
biet um den Verfahrenszweck „Ausbau der B 29 Essingen–Aalen“ 
erweitert und die benötigten Grundstücke beigezogen. Der Än-
derungsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die eingeschränk-
te sofortige Vollziehung des Änderungsbeschlusses wurde mit 
Beschluss des LGL vom 19.03.2020 gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.
Das für den Ausbau der Bundesstraße B 29 Essingen–Aalen Bau-
abschnitt 1 erforderliche Land wird deshalb in der Flurbereini-
gung im für die Umsetzung des Unternehmens notwendigen 
Zeitraum bereitgestellt.
Der Plan für das Vorhaben „Ausbau der B 29 Essingen–Aalen“ 
wurde durch das Regierungspräsidium Stuttgart am 30.12.2002, 
Az. 15-3912-5/201-02 festgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss 
ist unanfechtbar.
Der Plan enthält den Ausbau der B 29 zwischen Essingen und 
Aalen sowie den Ausbau von Parallelwegen.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist die Entziehung von Be-
sitz und Nutzung im angeordneten Umfang zum genannten Zeit-
punkt erforderlich.
Die Festsetzung von Entschädigungen ist kein zwingender Be-
standteil der Besitzregelung. Sie erfolgt daher der Höhe nach zur 
Entflechtung der Regelungen durch eine eigenständige Festset-
zung.
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7. Vollziehungsanordnung
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
wird die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung ange-
ordnet.
Begründung:
Die sofortige Vollziehung liegt wegen der unaufschiebbaren 
Baumaßnahmen im Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
als Unternehmensträgerin und im öffentlichen Interesse, insbe-
sondere auch der betroffenen Gemeinden, die mit dem Ausbau 
der Bundesstraße entlastet werden.
Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 1 ist unan-
fechtbar/vollziehbar. Die Unanfechtbarkeit und damit die Voll-
ziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses bliebe ohne Wir-
kung, wenn wegen fehlender Besitzzuweisung ein Baubeginn 
durch den Unternehmensträger nicht möglich wäre.
Als wichtige West-Ost-Verbindung zwischen dem Großraum Stutt-
gart und der A 7 hat die B 29 eine herausragende Bedeutung für 
den Fernverkehr. Die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde 
gelegte prognostizierte Verkehrszuwachsrate wurde durch die 
tatsächliche Verkehrsentwicklung bestätigt. Der Lkw-Anteil hat 
sich um ca. 2-4 % erhöht. Nach Fertigstellung des „Neu- und 
Ausbaus der B29“ Umgehung Mögglingen, ist der weitere Ausbau 
der B29 bis Aalen dringend geboten. 
Der Baubeginn für diesen Abschnitt muss aufgrund vorgegebener 
Bauzeiten nach der Ernte erfolgen. Geldmittel stehen zur Verfü-
gung, sodass der Baubeginn gesichert ist.
Hinweise
Die Besitzregelungskarte (siehe Nr. 1) liegt ab sofort einen Monat 
lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in Essingen 
während der üblichen Sprechzeiten aus.
Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Land-
entwicklung unter www.lgl-bw.de/2476 eingesehen werden.
Ellwangen, den 15.07.2020
Kächele
Leitender Flurbereinigungsingenieur   D.S.

GOA

Müllpaten im Einsatz für unsere saubere  
Ostalb – helfen Sie mit!

Müllpaten sind ehrenamtliche Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für eine saubere Ostalb engagie-
ren. Sie sammeln Müll ein, den andere achtlos 
weggeworfen haben und führen ihn einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung zu. Die Müllpaten 
tragen damit aktiv und maßgeblich zur Sauber-
keit unserer Heimat bei und leisten einen wert-

vollen Beitrag für die Allgemeinheit, indem sie den wild abgela-
gerten Müll argloser Zeitgenossen wegräumen. Und von diesen 
gedankenlosen Zeitgenossen gibt es leider viel zu viele.
Darum suchen wir ständig nach weiteren „Helden des Alltags“, 
die für eine saubere Heimat aktiv werden. Die hierzu benötigten 
Arbeitsmittel und Tipps rund um ihre wichtige Tätigkeit erhalten 
die Müllpaten von ihrem zuständigen Abfallkümmerer.

Die Abfallkümmerer sind ständig im 
gesamten Kreisgebiet unterwegs und 
beseitigen wilde Müllablagerungen, 
versorgen die Müllpaten mit Material 
und reinigen u.a. die Glascontainer-
standplätze. 
Wer Interesse hat, sich auch als Müll-
pate zu engagieren, findet unter www.
saubere-ostalb.de noch mehr Infos.
Auch diese Woche stellen wir wieder 
einen Müllpaten vor.

Name: Schmidt, Susanna

Wie haben Sie von der Kampagne erfahren?
Ich habe auf der Internetseite der GOA recherchiert, da mir schon 
länger auf dem Weg zur täglichen Arbeit aufgefallen ist, dass an 
den Straßengräben und -rändern sehr viel Müll liegt. 
Was hat Sie bewegt, sich als ehrenamtliche Müllpatin zu en-
gagieren? 
Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal an der Ostalb-Putzete mit-
gemacht und habe gesehen, was alles an Müll gesammelt wird 
in den Wäldern und auf den Straßen. Was dort alles von den 
ehrenamtlichen Helfern aufgefunden wurde, hat mich erschüttert 
und erschreckt. Ich möchte meinen Nachkommen noch eine 
einigermaßen intakte Natur hinterlassen. 
Gehen Sie extra Müll sammeln oder geht das nebenbei bei 
einer anderen Aktivität? 
Erst ging ich nach der Putzete unregelmäßig Müll sammeln, jetzt 
aber hat es sich eingebürgert, dass ich im Schnitt einmal pro 
Woche gehe. Wenn ich unterwegs mit dem Auto bin und Müll 
sehe, halte ich an der nächsten Gelegenheit an und sammle den 
Müll ein. 
War es schwierig Müllpatin zu werden?
Nein, ganz und gar nicht. Ich meldete mich telefonisch bei der 
GOA. Der Abfallkümmerer, Herr Käufer, kam nach Terminabspra-
che bei mir vorbei, erklärte mir alles und brachte mir das Sam-
melmaterial vorbei.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Abfallkümmerer?
Ich arbeite gut mit dem Abfallkümmerer zusammen. Wenn ich 
Fragen habe oder wenn ich größere Müllmengen auf der Flur 
sehe, rufe ich ihn an und teile ihm mit, wo der Müll sich befindet, 
den er dann zeitnah abholt. Manchmal kam es auch schon vor, 
dass wir einen Termin ausmachten, oder wenn er in der Nähe 
gerade zu tun hat, dass er mich abholt und ich ihm dann gleich 
zeige, wo der Müll sich befindet, das geht am einfachsten und 
schnellsten. 
Gab es ein besonderes Erlebnis oder einen besonderen Fund?
Ich werde auch immer wieder von Mitbürgern angesprochen, die 
es ganz toll finden, dass ich mich dazu bereit erkläre, den Müll 
aufzusammeln. Viele sagen mir auch, wo sich noch mehr Müll 
befindet, den ich dann gleich mitnehme. Manche Bürger fragen 
auch, wo sie das melden können, wenn sie illegale Müllablage-
rungen gefunden haben, ich verweise dann immer an den Abfall-
kümmerer oder an den Bauhof der Stadt Aalen.
Engagieren Sie sich noch anderweitig im Umweltschutz?
Nein, da ich ja berufstätig bin, fehlt mir schlicht die Zeit. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde Essingen
TERMINE
Sa., 8. August 2020
9.00 Uhr Kalligrafie (Gemeindehaus)
So., 9. August 2020 – 9. Sonntag nach 
Trinitatis
Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei 
dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso 
mehr fordern. (Lk. 12, 48)

 9.00 Uhr Kalligrafie im Gemeindehaus
 10.30 Uhr Gottesdienst in der Quirinuskirche 
  (Pfarrer i. R. Zube)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
 11.30 Uhr Taufen (Quirinuskirche) 
Do., 13. August 2020
 16.00 Uhr Gottesdienst im Albstift
So., 16. August 2020 – 10. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem 
Volk, das er zum Erbe erwählt hat! (Ps. 33, 12)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern und Taufe im Schlosspark 

(Pfarrer Torsten Krannich)
  Getauft wird Linus Klingenmaier
  Opfer: Aktion Sühnezeichen
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 Bei Regen: Quirinuskirche
So., 23. August 2020 – 11. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade. (1. Petr. 5, 5b)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern im Schlosspark (Prädi-

kant Peyk)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
 Bei Regen: Quirinuskirche
Do., 27. August 2020
 16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Albstift
So., 30. August 2020 –12. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und 
den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. (Jes. 42, 3)
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern im Schlosspark (Pfarrerin 

Fleisch-Erhardt)
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
 Bei Regen: Quirinuskirche
Mo., 31. August 2020
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Do., 3. September 2020
 9.00 Uhr Austragen Gemeindebrief
Fr., 4. September 2020
 19.00 Uhr Festausschuss (Gemeindehaus/Saal)
So., 6. September 2020
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern im Schlosspark (Pfarrerin i. 

R. Brüning)
Bei Regen: Quirinuskirche

VERSCHIEDENES
Verabschiedung Frau Karin Wachsmann

Am 1. August 1978 begann Karin Wachsmann als Erzieherin bei 
der evangelischen Kirchengemeinde. Genau 42 Jahre später 
wurde sie am 2. August 2020 im Gottesdienst durch Pfarrer Kran-
nich entpflichtet und mit dem Segen Gottes in den Ruhestand 
entlassen.
Bei einem kleinen Empfang im evangelischen Kindergarten blick-
ten Frau Treiber und Frau Wachsmann auf ihre vielen gemein-
samen Jahre zurück, welche Entwicklungen auch die Kindergar-
tenarbeit in diesen Jahrzehnten genommen hat.
Wir danken Frau Wachsmann auch noch einmal an dieser Stelle 
für ihren so langen Dienst an Generationen von Essinger Kindern!

Konfirmation am 2. August 2020 in der Evang. Quirinuskirche

Pfarrer Krannich nicht im Dienst
Bis einschl. 14. August 2020 ist Pfarrer Krannich nicht im Dienst, 
nur unter Tel. 222 erreichbar. Die Kasualvertretung übernimmt 
Pfarrer i.R. Zube, Tel. 3829983.
Vom 21. August 2020 bis einschl. 3. September 2020 ist Pfarrer 
Krannich nicht im Dienst. Vertretung hat Pfarrer Astfalk (Tel. 
07361-41131) bis einschl. 23. August 2020, ab 24. August 2020 
Pfarrerin Fleisch-Erhardt, Tel. 6880.

Das Büro der Kirchenpflege ist bis einschl. 17. August 2020 
geschlossen!

Evangelisches Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 6681
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag von  9.30 - 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von 16.00 - 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Gemeindediakonat
Jürgen Schnotz, Hauptstr. 1, Tel. 352
E-Mail: diakonat.essingen@elk-wue.de
Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Hausmeisterin des evang. Gemeindehauses
Elke Maurer, Hauptstraße 1, Tel. 493
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002
Bürozeit der Diakonie-Sozialstation:
Mi. 13.00 - 14.00 Uhr, in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de oder 
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Katholische Kirchengemeinde  
Herz Jesu Essingen

Samstag, 08. August 2020
19.00 Uhr heilige Messe
Sonntag, 09. August 2020 – 19. Sonntag im 
Jahreskreis
L1: 1 Kön 19, 9a. 11-13a, APs: Ps 85 (84), 
9-10,11-12,13-14 (R: 8)
L2: Röm 9, 1-5 Ev: Mt 14, 22-23

 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Samstag, 15. August 2020
 17.30 Uhr heilige Messe – Mariä Himmelfahrt (Dewangen)
Sonntag, 16. August 2020 - 20. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 56, 1.6-7, APs: Ps 67 (66), 2-3.5.6. u. 8 (R: 4)
L2: Röm 11, 13-15.29-32, Ev: Mt 15, 21-28
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 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Samstag, 22. August 2020
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 23. August 2020 – 21. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 22,19-23, APs: Ps 138 (137), 1-2b.2c-3.6 u. 8 (R:8bc)
L2: Röm 11, 33-36, Ev: Mt 16, 13-20
 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
Samstag, 29. August 2020
 19.00 Uhr heilige Messe
Sonntag, 30. August 2020 – 22. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 20, 7-9, APs: Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.8-9 (R:vgl. 2)
L2: Röm 12, 1-2, Ev: Mt 16, 21-27
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld
Samstag, 05. September 2020
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
Sonntag, 06. September 2020 – 23. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ez 33, 7-9, APs: Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R:vgl. 7d. 8a)
L2: Röm 13, 8-10, Ev: Mt 18, 15-20
 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)

Der kath. Kindergarten St. Christophorus in Essingen bietet 
folgende Ausbildungsstellen an

Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)
ab 01.09.2021

PIA – Praxisintegrierte Ausbildung
Anerkennungspraktikum

Interessiert dich
• Begleitung von 0- bis 6-jährigen Kindern in ihrer Entwick-

lung zu selbstbewussten, selbstständigen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten?

• Projektentwicklung mit Kindern und gemeinsamer Spaß 
bei deren Umsetzung?

• Zusammenarbeit mit Eltern, Kollegen, Kirchengemeinde, 
Kooperationspartnern?

Wir bieten
• Ausbildung in qualifi zierter Einrichtung: Wir unterstützen 

dich durch kompetente Anleitung und geben dir Raum für 
deine berufl iche und persönliche Entwicklung.

• Aufgeschlossene, freundliche und engagierte Teams war-
ten auf dich, bei uns bist du gefordert!

• Zusammenarbeit mit allen Fachschulen
Wir erwarten
• Verlässlichkeit, Aufgeschlossenheit, Verantwortungsbe-

wusstsein
• Interesse an Teamarbeit, Freundlichkeit, wertschätzender 

Umgang miteinander
• Refl exionsbereitschaft, Kritikfähigkeit
• Grundsätzlich Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche
Wo: 
Kindertageseinrichtung St. Christophorus
Wilhelm-Busch-Weg 3, 73457 Essingen
Was:
Anerkennungspraktikum 01.09.2021 – 31.08.2022
PIA                                       01.09.2021 – 31.08.2024
FSJ                                      01.09.2021 – 31.08.2022
Für Rückfragen und zur Vereinbarung eines Termins zur Hos-
pitation erreichst du die Kindergartenleitung, Frau Klett, unter 
Tel. 07365/5242.
Bitte richte deine Bewerbung bis 15.09.2020 an das Kath. 
Pfarramt Herz Jesu, Heerweg 11, 73457 Essingen, E-Mail 
herz-jesu.essingen@nbk.drs.de

Kirchenchor
Nach der Sommerpause beginnt die erste 
Chorprobe wieder am 08. September 2020
Beginn: 19.30 Uhr, 
Treffpunkt: Katholische Kirche – Am Kirchplatz

Auf dem Kirchplatz von der 
Herz-Jesu-Kirche findet 
immer die Chorprobe 
statt.

Ferienprogramm
Kirchenbesichtigung mit Orgelführung und Bil-
derrätsel
Wolltest Du schon immer mal wissen, wie eine Kir-
chenorgel funktioniert?
Dann bist Du hier genau richtig.

Außerdem kannst Du die Kirche mit unserem Bilderrätsel besser 
kennenlernen.

Treffpunkt: Katholische Kirche Essingen
Wann: Donnerstag, den 27.08.20
Uhrzeit: 14.00 – 17.00 Uhr
Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde, Cordula Jäger
Alter: mind. 9 Jahre
Teilnehmer: 10-15 Personen
Anmeldung: Katholische Kirchengemeinde
 herz-jesu.essingen@drs.de

Buswallfahrt: Zuversicht wecken und bewahren
Zur 54. Diözesanwallfahrt nach Flüeli (SCHWEIZ) am 
7. und 8. November 2020 sind alle VKL-Mitglieder und 
Interessierten herzlich eingeladen. Da das Jahr 2020 
sehr besondere Herausforderungen mit sich gebracht 
hat, möchten wir das Thema „Zuversicht wecken und 

bewahren“ ins Zentrum stellen. Bruder Klaus hat die Zuversicht 
folgendermaßen in Worte gefasst: Wer allzeit sein Vertrauen in 
Gott setzt, wird nicht verlassen.
Der Friedensheilige Bruder Klaus ist Schutzpatron und Vorbild für 
das Landvolk. Vor rund 600 Jahren hat der Heilige seinem „nor-
malen Leben“ den Rücken gekehrt, um sich voll und ganz der 
Aufgabe zu widmen, Gott und den Menschen zu dienen. Er zog 
sich zurück in ein Einsiedlerhaus (seine Klause), um ein gottgefäl-
liges Leben zu führen. Wegen seiner Weitsicht war er aber auch 
als Politikberater sehr geschätzt.
Per Bus führt die Reise zunächst nach Einsiedeln, dem bedeu-
tendsten Marienwallfahrtsort in der Schweiz. Wer körperlich fi t 
ist, kann die Strecke von St. Jakob nach Flüeli zu Fuß zurücklegen 
(etwa drei Stunden Gehzeit, unbefestigte Wege, viele Höhen-
meter sind zu überwinden). In der Kirche von Sachseln, der 
Grabeskirche von Bruder Klaus, wird eine heilige Messe gefeiert. 
Stimmungsvoll endet der Abend mit einer Lichterprozession in 
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Flüeli und einer stillen Anbetung in der oberen Ranftkapelle. 
Übernachtet wird in Hotels der näheren Umgebung.
Termin: Sa., 7. - So., 8.11.2020 (Diese Fahrt kann nur unter 

Vorbehalt stattfinden.)
Kosten: 180 Euro für VKL-Mitglieder, 195 Euro für Nicht-Mit-

glieder, 90 Euro für Kinder und Studenten. Zuschlag 
für Einzelzimmer: 50 Euro. Nur wer sich verbindlich 
für ein Einzelzimmer anmeldet, hat auch einen An-
spruch darauf.

Leistungen: Im Preis enthalten sind Busfahrt, eine Übernach-
tung in guten Hotels, alle Mahlzeiten von Samstag-
mittag bis Sonntagmittag und jeweils ein Getränk 
zum Essen.

 Die Abfahrtsorte und -zeiten werden nach Anmel-
deschluss bekannt gegeben.

Anmeldeschluss ist Freitag, 9. Oktober 2020.
Bei Interesse melden Sie sich bitte an beim: 
Kath. Pfarramt Offingen, Tel: 07374 765, E-Mail: stefanie.keil-
bach@drs.de oder Verband Katholisches Landvolk, Jahnstr. 30, 
70597 Stuttgart, Tel: 0711 9791 4580, E-Mail: vkl@landvolk.de

Organisierte Nachbarschaftshilfe Rems-Welland
Sie möchten sich engagieren?
Wenn Sie:
- Ihre Zeit sinnvoll gestalten möchten
- gerne etwas für andere Menschen und sich tun möchten
- an Fortbildungen interessiert sind und
- sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten
Erwartet Sie in der Organisierten Nachbarschaftshilfe ein attrak-
tives Tätigkeitsfeld.
Für Ihr Engagement erhalten Sie eine angemessene Aufwands-
entschädigung, eine qualifizierte Einführung und Begleitung so-
wie ein nettes Team!
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Einsatzleitung: Alexandra Zimmerer-Leichtle, Tel. 0177-5165024, 
oder 07366-919325

Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 92 13 17
Öffnungszeiten:
Dienstag + Mittwoch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Rems-Welland“: 
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323,
Fax 07366/922875
E-Mail: KathPfarramt.Dewangen@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
Donnerstags ab 17 Uhr (nach telefonischer Voranmeldung)
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konten der Kath. Kirchenpflege:
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 070 762
IBAN: DE47 6145 0050 0110 0707 62
BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN: DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC: GENODES1AAV

Evangelische Kirchengemeinde Lauterburg 
Sonntag, 9. August 2020
9.20 Uhr Gottesdienst in kürzerer Form
(Pfarrer i. R. Zube)
10.30 Uhr Taufgottesdienst (Kilian Werner emp-
fängt die heilige Taufe (Pfarrer i. R. Marstaller)

Sonntag, 16. August 2020
 9.20 Uhr Gottesdienst in kürzerer Form (Pfarrer Krannich)
Sonntag, 23. August 2020
 9.20 Uhr Gottesdienst in kürzerer Form (Prädikant Peyk aus 

Walxheim)
Sonntag, 30. August 2020
 9.20 Uhr Gottesdienst in kürzerer Form (Pfarrerin Fleisch-
  Erhardt)
Sonntag, 6. September 2020
 9.20 Uhr Gottesdienst in kürzerer Form (Pfarrerin i. R. Ingeborg 

Brüning)

Kontakt:
Ev. Pfarramt Lauterburg
Pfarrerin Fleisch-Erhardt,
Bäckergasse 7
Tel. 07365/6880, Fax 07365/919471
E-Mail: pfarramt.lauterburg@elkw.de
Schauen Sie mal vorbei auf unserer Internet-Seite:
http://www.lauterburg-evangelisch.de

Pfarrerin Fleisch-Erhardt hat von 29. Juli bis 23. August 
Urlaub. 
Vertretung durch Pfarrer Krannich (Tel. 222)
von 10. August 2020 bis 20. August 2020. 
Vertretung durch Pfarrer i. R. Zube (Tel. 3829983)
von 3. August 2020 bis 9. August 2020
Vertretung durch Pfarrer Astfalk (Tel. 07361/41131)
am 21. und 22. August 2020 
Vertretung durch Pfarrer Richter (Tel. 0173/666 8053) 
am 23. August 2020.
In Angelegenheiten der Kirchengemeinde wenden Sie sich 
bitte an Werner Schäffer (Tel 6961) oder Gertraud Mergner 
(Tel. 5379).

Gemeindesekretariat:
Sonja Bäurle ist mittwochs von 13.15 Uhr bis 15.45 Uhr an-
zutreffen. 
E-Mail: ev.pfarramtsbuero.lauterburg@t-online.de
Mesner: Helmut und Renate Kutschker, Tel. 07365/5865
Evang. Kirchenpflege: Gertraud Mergner, Tel. 07365/ 5379
Bankverbindungen:
KSK Ostalb, Aalen: (BLZ 614 500 50) - Kto.Nr. 110 063 281
IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81, BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank, Aalen: (BLZ 614 901 50) - Kto.Nr. 38 192 004
IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04, BIC: GENODES1AAV

Kinderkirche zu Hause: 
Auch in der Sommerpause von www.kirchemit-
kindern-digital.de gibt es digitale Kindergottes-
dienste aus Württemberg. Für alle, die zu Hause 
mitschauen und mitfeiern wollen, hier der erste 
(aus Stuttgart-Heslach): https://www.kinderkirche-
wuerttemberg.de/familienkirche-wuerttemberg. 

• Natur neu erleben: Waldbaden - Shinrin yoku 
Kommen Sie mit in den Wald. Sie werden staunen, was passiert. 
Waldbaden wird in Japan regelmäßig als Gesundheitsvorsorge 
praktiziert. 
Zahlreiche Studien bestätigen die positiven Auswirkungen auf 
unseren Körper. Waldbaden ist eine intensive und besondere Art, 
sich auf die Natur einzulassen. 
Es bleibt viel Zeit zum Sehen, Hören, Fühlen und Riechen. Wir 
erleben die Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur und schöpfen 
daraus Kraft für unseren Alltag.
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Während des Waldbadens gibt es geistliche Impulse zu Psalm 
103.
Treffpunkt: Wanderparkplatz Löchle (73457 Lauterburg: Heuba-
cherweg Richtung Schützenhaus und weiter zum Waldrand)
Mitbringen: Getränke, Sitzunterlage, dem Wetter angepasste 
Kleidung
Anzahl: Maximal 15 Personen 
Kostenfreie Veranstaltung 
Info: Markus Munzinger, Diakon, Tel. 0152/33774952
Anmeldung erforderlich unter: Pfarramt.Lauterburg@elkw.de (ab 
25. August 2020 wird die Anmeldebestätigung per E-Mail ver-
schickt.)

Neuapostolische Kirchengemeinde 
Essingen

Sonntag, 9. August 2020
10.00 Uhr Gottesdienst durch unseren BÄ Simmer-
ling im Schlossgarten. Aalen ist eingeladen
oder alternativ 
10.00 Uhr Livestream/Telefonübertragung Gottes-
dienst
Mittwoch, 12. August 2020
20.00 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)

Sonntag, 16. August 2020
 9.30 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung) 
oder alternativ 
 10.00 Uhr Livestream/Telefonübertragung Gottesdienst

Hinweise zum Angebot der Telefonübertragungen: 
•  Sonntags besteht die Möglichkeit, sich mit der Rufnummer 069 

201744299 in den zentralen Videogottesdienst (Beginn 10.00 
Uhr) einzuwählen; (oder per Videostream https://www.you-
tube.com/c/NAKSueddeutschland). Alternativ ist mit den Ein-
wahldaten der Gemeinde Essingen die Teilnahme am Gemein-
degottesdienst sonntags um 9.30 Uhr und mittwochs um 20.00 
Uhr möglich. Die Einwahldaten können bei jedem Gemeinde-
mitglied oder dem Gemeindevorsteher erfragt werden.

VEREINSNACHRICHTEN

Abteilung Fußball
Vorschau
Samstag, 08.08.2020, 17.30 Uhr
1. Runde 
wfv-Pokal 
TSV Bad Boll – TSV Essingen

Nach über 5 Wochen Vorbereitung und der langen Corona-Pause 
steht nun für die 1. Mannschaft des TSV Essingen wieder ein 
Pflichtspiel auf dem Programm. In der Vorbereitung wurden über-
wiegend positive Ergebnisse erzielt und bis auf ein Unentschie-
den (1:1 gegen Nördlingen) alle Spiele gewonnen. Hervorzuhe-
ben ist sicherlich der Sieg gegen den VfR Aalen (4:2). Allerdings 
darf man die Testspiele alle nicht überbewerten und muss sich 
jetzt auf die ersten Pflichtaufgaben konzentrieren. Dabei trifft die 
Molinari-Elf auf den Landesligisten TSV Boll. Das Spiel findet aus-
wärts statt und muss sicherlich mit voller Konzentration angegan-
gen werden. Sollte diese Hürde genommen werden, so wartet in 
der 2. Runde am 15.08.2020 der Sieger aus der Begegnung TSGV 
Waldstetten und der TSG Hofherrnweiler. Die Runde ist auf den 
19.08.2020 terminiert. Hier wäre der VfR Aalen als erneuter Geg-
ner möglich.

Start der Verbandsliga
Am 22.08.2020, 14.00 Uhr, startet dann die Verbandsliga-Saison. 
Der erste Gegner wird zu Hause im Schönbrunnenstadion der  

1. FC Heiningen sein. Auf diese Begegnung folgen dann zwei 
Derbys. Zunächst wird der TSV am 29.08.2020 (15 Uhr) in Schwä-
bisch Gmünd bei der Normannia zu Gast sein. Vier Tage später 
folgt dann am 02.09. (18 Uhr) ein Heimspiel gegen die TSG 
Hofherrnweiler.

Kreisliga B2
Die 2. Mannschaft des TSV befindet sich auch wieder in der Vor-
bereitung. Im Pokal trifft der TSV 2 am 19.08.2020, 19.00 Uhr, auf 
den FC Schechingen. Das Spiel könnte noch verlegt werden, falls 
der TSV 1 in der 3. Pokalrunde ein Heimspiel haben sollte. Das 
erste Punktspiel wird dann für den TSV 2 am 23.08.2020 in Bar-
tholomä sein. Eine Woche später folgt dann das erste Heimspiel 
gegen den TSV Heubach 2.

Abteilung Badminton
Hallo Badminton-Freunde,
das Kinder- und Jugendtraining wird vorerst bis 
nach den Sommerferien ausgesetzt!
Jeden Freitag dürfen von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
nur Personen ab 18 Jahre spielen, die sich an 

diesem Tag bis 18.00 Uhr beim Abteilungsleiter per WhatsApp 
oder per SMS angemeldet haben. Die Teilnehmerzahl ist wegen 
den Abstands-Regeln auf 20 Personen beschränkt. Das Umziehen 
und Duschen in der Halle ist wieder erlaubt.
Am 28.08.2020 spielen wir zum letzten Mal. Danach ist Sommer-
pause, weil die Halle geschlossen ist.
Michael Discher, 0171-6501924

TSV Lauterburg 1948
GYMwelt neue Kurse  
Herz-Kreislauf mit Power 
Trainerin: Simone Rieck 
Ab Dienstag, 15.09.2020, von 18.45 bis 20.15 Uhr 
TSV-Halle Lauterburg 
Anmeldung bei Julia Dengler, Tel. 07365/9203149 
9 Abende 

Mitglieder 30 Euro • Nichtmitglieder 50 Euro 

Schrottsammlung 
Der Container steht weiterhin bei unserem Sportplatz. Gerne den 
Schrott nach Voranmeldung vorbeibringen oder Bescheid geben, 
dann holen wir den Schrott auch ab. 
Kontakt: TSVLauterburg@gmail.com oder Tel. 0172/7365629 

Einladung zur 72. Generalversammlung 
am Freitag, 16.10.2020, um 20.00 Uhr, in der TSV-Halle 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda: 
1.  Begrüßung 
2.  Jahresberichts 
3.  Kassenbericht - Revisionsbericht 
4.  Abteilungsberichte 
5.  Anträge 
6.  Entlastungen 
7.  Wahlen 
  - 1. Vorsitzende(r) 
  - Öffentlichkeitsreferent(in)
  - Frauenreferentin 
  - Abteilungsleiter(in) Freizeitsport
  - Abteilungsleiter(in) GYMwelt 
  - Beisitzer(in) 
  - 1. Kassenprüfer(in) 8. Ehrungen 
9.  Sonstiges 
Anträge sind schriftlich bis 02.10.2020 bei der Vorstandschaft 
einzureichen.

LAC Essingen
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
im Auftrag des Vorstands lade ich zur diesjährigen

Mitgliederversammlung
des LAC Essingen e.V. gem. § 10 unserer Satzung 
ein.
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! Wir bitten um Anmeldung per Mail über die Geschäftsstelle 
bis spätestens So., 09.08.2020 !
(Wichtig zwecks Planung der Sitzplätze bezüglich Coronarichtlinien)
wann: Donnerstag, 20.08.2020, um 19.00 Uhr 
wo: Gasthaus Rose in Essingen, wenn Teilnehmerzahl
 größer 40 Personen im Foyer Schönbrunnenhalle.
Tagesordnung
  1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
  2. Genehmigung der vorliegenden Tagesordnung
  3. Ehrungen 
  4. Berichte aus den Bereichen der Vereinsarbeit
  5. Kassenbericht
  6. Aussprache und Diskussion der Berichte
  7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastungen
  8. Wahlen 
  9. Anträge an den Vorstand
10. Bekanntgabe von Terminen
11. Verschiedenes
Unterstützt die Arbeit der Vorstandsmitglieder und erscheint zahl-
reich bei der Mitgliederversammlung.
Anträge und Vorschläge bitten wir bis

spätestens 13. August 2020
bei unserer Geschäftsstelle einzureichen
Mit sportlichen Grüßen
LAC Essingen e.V. 
Patricia Bormann, Leiterin Geschäftsstelle

Qualinormen und Stadionrekorde werden ge-
knackt – Topleistungen trotz fehlender Wett-
kampfpraxis
Sparkassenmeeting-Serie des LAC Essingen steht 
für abwechslungsreichen Leichtathletiksport
Es passt bei der Sparkassenmeeting-Serie Teil 2, 

der Lauf- und Sprintabend, sowie dem Teil 3, der Best of three 
Challenge im Essinger Schönbrunnenstadion alles zusammen. 
Über 100 ehrenamtliche Helfer des LAC Essingen waren in den 
letzten sieben Tage unermüdlich im Einsatz, um den Athleten 
aus nah und fern perfekte Rahmenbedingungen zu bieten. Bei 
teilweise hochsommerlichem Wetter belohnten sich die 
Sportler selbst mit teilweise sehr beachtenswerten Leistun-
gen. Highlights waren unter anderem die Läufe über 100 m 
und 1500 m sowie der Wurffünfkampf, bei dem einige Ath-
leten aus der deutschen Spitze am Start waren. So war es 
nicht verwunderlich, dass gleich sieben neue Stadionrekorde 
an diesen zwei Tagen aufgestellt wurden. Die Athleten von 
der Ostalb schlugen sich hierbei hervorragend.
Teil 2 Lauf- und Sprintabend mit zwei neuen Stadionrekorden
Den Auftakt für einen spannenden Abend machte im Rahmen-
programm Klaus-Dieter Hutter (Deutsche Vizemeister M55) und 
Carina Knecht, beide vom LAC Essingen, über die 100 m Hürden. 
15,50 Sekunden für Carina Knecht bedeuten am Ende die Qua-
lifikationsnorm für die Landesmeisterschaften in der Late Season 
im September und mit dieser Zeit ist die Essinger auch neue 
Stadionrekordinhaberin. Für Spannung war danach bei den fol-
genden 100 m gesorgt. Insgesamt 42 Sprinter und Sprinterinnen 
hatten gemeldet. In sieben Zeitläufen wurde der schnellste Mann 
und die schnellste Frau ermittelt. Lokalmatador Martin Schön-
bach siegte in sehr guten 11,25 Sekunden, vor Sebastian Groß in 
11,32 Sekunden (Kaiserslautern) und seinem Vereinskameraden 
Johannes Bihlmaier (11,50 Sekunden). Stark präsentierte sich 
auch die Seniorensprinter des LAC Essingen. Die „Europameister“ 
Wilhelm Beyerle (13,00 Sekunden) und Ernst Litau (13,24 Se-
kunden) sprintete auf Meisterschaftsniveau. Über die 200 m Dis-
tanz hielt Sebastian Groß (23,29 Sekunden) die Essinger Sprinter 
in Schach. Auf dem zweiten Platz landete Johannes Bihlmaier 
gefolgt von Luca Mansel, beide LAC Essingen. Lea Scholz (27,56 
Sekunden) und Jule Abele (27,93 Sekunden) von der LSG Aalen 
erzielten über die 200 m die schnellsten Zeiten.
Ein sehr starkes Teilnehmerfeld hatte über die 1500 m gemeldet. 
Manuel Schwartz von der KSG Gerlingen spulte seine Runden 
eindrucksvoll herunter. Mit seiner Siegerzeit von 4:02,76 Minuten 
fehlten ihm nur wenige Sekunden zum Stadionrekord. Von den 
Ostalbathleten konnten über die 1500 m vor allem Johannes 
Putzker, Thomas Schamberger und Bernd Ruf vom LAC Essingen, 

sowie von der LSG Aalen Marc Hegele und Noah Herkommer 
überzeugen. Johannes Putzker lief mit neuer persönlicher Best-
zeit (4:16,47 Minuten) auf den dritten Platz, direkt dahinter Marc 
Hegele in 4:17,38 Minuten.
Einen krönenden Abschluss an einem lauen Sommerabend wur-
de den Zuschauern über die 400 m geboten. Mit Noa Andre von 
den Stuttgarter Kickers in 58,43 Sekunden und Lucy Lou Müller 
(59,99 Sekunden) von der LSG Aalen blieben zwei Athleten unter 
der begehrten Minutenmarke. Noa Andre stellte mit ihrer Sieger-
zeit einen weiteren neuen Stadionrekord auf. Florian Slawik (VFL 
Sindelfingen) in 52,34 Sekunden siegte über die Stadionrunde 
vor Jan Wiesenfarth (55,26 Sekunden) von der LSG Aalen.
 
Best of three Challenge fünf neue Stadionrekorde
Spannung war beim Wurffünfkampf, der Königsdisziplin der Wer-
fer garantiert. Beim Wurfmehrkampf, der sich aus den Disziplinen 
Kugelstoßen, Speer-, Diskus-, Gewicht- und Hammerwurf zu-
sammensetzt, zählt vor allem die Ausgeglichenheit. Dafür steht 
der amtierende Deutsche Meister, Hartwig Vöhringer (M60) vom 
LAC Essingen. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 3709 
Punkten und neuen Bestwerten im Gewichtswurf und Kugel-
stoßen hielt er die Konkurrenz in Schach. Auf dem zweiten Platz 
folgten Klaus Lutter LAC Quelle Fürth gefolgt von Gerhard Schatz 
(LG Sigmaringen). Zusammen mit seinen Vereinskameraden 
Peter Hübner und Andreas Schieber sicherten sich die Essinger 
auch die Mannschaftswertung M60/M65. 
Neben den Mehrkämpfern ließen auch die Einzelstarter im Dis-
kus- und Speerwurf, sowie beim Kugelstoßen ihr Können auf-
blitzen. Sowohl mit der 6 Kg Kugel (15,28 m) wie auch mit dem 
7,26 kg (13,67 m) schweren Gerät war Andreas Deuschle vom 
LAC Essingen das Maß aller Dinge im Schönbrunnenstadion. Mit 
Joshua Gentner (U20) konnte sich ein weiterer Essinger im Kugel-
stoßen mit 13,60 m und im Speerwurf mit neuer persönlicher 
Bestleistung von 48,19 m in Szene setzen. Noch einen Tick stär-
ker präsentierte sich Toni König (U20) von der LSG Aalen mit 
49,40 m. Der weiteste Wurf mit dem Speer gelang Marius Hafen-
richter (50,85 m) vom VFL Waiblingen. Beim Diskuswurf schleu-
derte Helmut Maryniak die 1,5 kg Scheibe auf 52,54 m, die Tages-
bestweite.

Über diese vielen guten Leistun-
gen der teilweise sehr weit ange-
reisten Athleten freute sich der 
Organisationschef Rainer Strehle 
und sein Team besonders und 
gab das Lob der letzten Tage von 
den vielen Athleten gerne an 
seine Helfer weiter.

Hartwig Vöhringer 
beim Gewichtswurf

Dorfmuseumsverein Essingen
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung 
am Freitag, 11.09.2020, im Vereinsheim des 
Kleintierzuchtvereins in Essingen laden wir herz-
lich ein.  
Beginn: 19.30 Uhr   

Es sind folgende Tagesordnungspunkte vorgesehen:
 1. Begrüßung 
 2. Totenehrung  
 3. Berichte   
  - Vorsitzender   
  - Kassiererin  
  - Kassenprüfer 
 4. Aussprache über Berichte
 5. Grußwort 
 6. Entlastung 
 7. Wahlen: 
  - Vorsitzender/in  
  - stellvertr. Vorsitzender/in 
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  - Schrifführer/in 
  - Beisitzer/in   
  - Kassenprüfer/in 
 8. Ausblick für 2020 
 9. Verschiedenes  
Anträge können bis spätestens 06.09.2020 beim Vorsitzenden 
Dieter Schmidt eingereicht werden. 
Die Vorstandschaft

Arbeiterwohlfahrt Württemberg - 
Ortsverein Essingen

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde,
der für den 02.09.2020 angesetzte Termin für 
eine Kaffeefahrt nach Hertlingsweiler muss aus 
aktuellem Anlass abgesagt werden. Wir versu-
chen den Termin im Jahr 2021 nachzuholen. 
Die für den 30.11.2020 angesetzte Weihnachts-

feier bleibt momentan noch aufrechterhalten. Wir werden zu 
gegebener Zeit über die Zu- oder Absage entscheiden.
Bleibt weiterhin gesund.
Claudia Reißer, 1. Vorsitzende

Schützenverein Essingen
Sonntags ist ab sofort, unter Einhaltung der 
Coronavorschriften, wieder zum Frühschop-
pen geöffnet!
H. Rathgeb

Ortsverein Essingen
Silberdistel
Lieber Silberdistel-Wanderer,
das Coronavirus hat auch uns fast ein halbes Jahr 
unserer Aktivitäten geraubt. Auf Wunsch einiger Wan-
derer wollen wir uns am Donnerstag, 27. August 2020, 
„ohne wandern“, um 17.30 Uhr, in der TSV-Gaststätte 

zum Vespern treffen. Natürlich nur unter Einhaltung der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften.
Bis dahin, bleibt gesund!
Das Silberdistelteam

FC-Bayern-München-Fanclub Essingen
Schrottsammlung
Die Corona-Krise hat natürlich auch unseren Ver-
ein und die damit verbundene Schrottsammlung 
voll im Griff. Aufgrund der Lockerungen, dass sich 
wieder Menschen im öffentlichen Raum treffen 
dürfen, sammeln wir ab sofort wieder Metall-

schrotte aller Art ein. Dabei gilt zu beachten, dass wir KEINE 
bewohnten, privaten Häuser, Keller o.Ä. betreten, um den Infek-
tionsschutz zu wahren. Wir holen nach vorheriger Anmeldung 
(matthias.miske@fcb-essingen.de oder 07365-964890) aber sehr 
gerne Ihren Metallschrott am Straßenrand ab! 
Aufgrund der nicht abzusehenden Entwicklung und den dann 
einzuhaltenden Hygienekonzepten usw. werden wir in diesem 
Jahr keine große Schrottsammlung durchführen, sondern wie 
oben genannt, je nach Anfall, die Sachen zusammentragen. Unser 
aktuelles Spendenprojekt ist der Kinderspielplatz in Essingen-
Forst. Hier möchten wir sehr gerne neue Spielgeräte stiften! 

Wir werden bis zum nächsten großen Schrott-Sammeltermin 
(voraussichtlich Frühjahr 2021) alle Erlöse in dieses Projekt flie-
ßen lassen!
Eine sehr großzügige Spende über fast 18 Tonnen Altmetall ha-
ben wir von den Familien Oßwald vom landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmen in den Buchen bzw. dem alten Gasthaus 
„Hirsch“ erhalten. Vielen herzlichen Dank für diese Riesen-Spen-
de und die tatkräftige Mithilfe beim Verladen in die Container. Im 
gleichen Zuge möchten wir auch dem Bauunternehmen Eisele 
danken, die spontan mit ihrem Bagger mitgeholfen haben! Klas-
se Aktion! 
Matthias Miske, 1. Vorsitzender

Heimat- und Geschichtsverein Essingen
Neu auf YouTube: 
Die Essinger Marien-
kirche „Zu Unserer Lie-
ben Frau“ erzählt:
Am 15. August 2020 

(Mariae Himmelfahrt) stellte der Heimat- und 
Geschichtsverein Essingen im Rahmen der 
Remstal-Gartenschau eine Videoführung über 
den verbliebenen Chorraum der etwa im Jahr 1832 abgerissenen 
Kirche „Zu Unserer Lieben Frau“  der Öffentlichkeit vor. Dabei 
spricht die Kirche selbst und berichtet über ihre mehr als sechs-
hundert Jahre alte, nimmt man die zuvor an derselben Stelle 
existierenden Vorgängerkirche hinzu, sogar etwa neunhundert 
Jahre alte Vergangenheit. In der zweiten Hälfte der knapp 18 
Minuten langen Videoführung stehen dann die gotischen Wand-
malereien im Vordergrund, welche etwa vierhundertfünfzig Jahre 
unter sieben Tüncheschichten verborgen waren und erst seit 
2009 bei Führungen der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zu sehen 
sind zum Teil sehr seltene Bilderszenen aus dem Leben der Ma-
ria, so auch deren Geburt, erster Tempelgang, Erwählung Josefs, 
Verlöbnis, Verkündigung, Josefs Zweifel, Heimsuchung, Jesu Ge-
burt in Bethlehem sowie abschließend Himmelfahrt und Krönung 
der Maria.
Da in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Füh-
rungen angeboten werden konnten, möchte der Heimat- und 
Geschichtsverein Essingen nun übers Internet der interessierten 
Öffentlichkeit die Gelegenheit bieten, an der qualitativ verbes-
serten Version der Videoführung über den Youtube-Kanal kosten-
frei und bequem von zu Hause aus teilzunehmen. Die Video- und 
Drohnenaufnahmen sowie Film- und Tonschnitt wurden von den 
Essinger Filmspezialisten Moritz Keller und Stefan Burkhardt von 
MOST-Emotion erstellt.
Drehbuch, Bildauswahl und Texte stammen von Mitgliedern des 
Heimat- und Geschichtsvereins Essingen 1988 e.V.
Natürlich wird die Essinger Marienkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ 
auf dem Gelände des alten Friedhofteiles, nach dann hoffentlich 
gesund überstandener Pandemie, wieder an Ort und Stelle im 
Original zu Führungen geöffnet werden können. Bis dahin über 
YouTube zu finden: die Marienkirche Essingen „Zu Unserer Lieben 
Frau“ erzählt.

Werden Sie Mitglied in den örtlichen Vereinen!



SONSTIGES

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Untergeschobene Mitgliedschaft auf NAJABO.DE
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erstreitet Urteil 
gegen Betreiber von Naturkosmetik-Online-Shop
Bei Bestellabschluss auf www.najoba.de wurden Kunden beim 
Klick auf den „jetzt kaufen“-Button gleichzeitig Mitglied des On-
line-Shops
Gericht bestätigte die Auffassung der Verbraucherzentrale, dass 
ein Button für zwei verschiedene Vertragsarten nicht zulässig ist, 
wenn durch die Gestaltung des Bestellvorganges nicht unzweifel-
haft deutlich wird, dass der Verbraucher zwei verschiedene Ver-
träge abschließt.
Das Oberlandesgericht Nürnberg gab der Verbraucherzentrale in 
einem Rechtsstreit mit dem Betreiber eines Onlineshops für 
Natur-Kosmetik Recht: Ein einziger „jetzt bestellen“-Button kann 
irreführend sein, wenn nicht deutlich wird, dass damit zwei Ver-
träge abgeschlossen werden. Da es sich im konkreten Fall um 
grundverschiedene Vertragsarten handelt, müssen diese auch 
unabhängig voneinander bestätigt werden.
In einem Verfahren gegen die Mitrados GmbH & Co. KG, die die 
Naturkosmetik-Website www.najoba.de betreibt, hat das Ober-
landesgericht Nürnberg die Verbraucherzentrale in ihrer Rechts-
auffassung bestätigt. Im Sinne der Verbraucher entschied es, dass 
ein Online-Unternehmen verpfl ichtet ist, Käufer und Käuferinnen 
ganz klar und verständlich darüber zu informieren, was mit der 
Bestellung eines Produktes in einem Onlineshop verbunden ist. 
Verbraucher und Verbraucherinnen muss ganz klar mitgeteilt 
werden, was passiert, wenn sie auf den Bestell-Button klicken.
„Das Urteil ist eine wichtige Präzisierung der Button-Lösung, die 
zum Schutz vor untergeschobenen Verträgen eingeführt wurde“, 
bewertet Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg das Urteil. Die sogenannte Buttonlösung sieht vor, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor einer Bestellung ein-
deutig informiert werden, dass ein kostenpfl ichtiger Vertrag zu-
stande kommt. Die Mitrados GmbH & Co. KG hatte gegenüber 
Verbraucherinnen und Verbrauchern versucht, mit einem Button 
„jetzt kaufen“ gleich zwei verschiedene Verträge bestätigen zu 
lassen: Neben dem eigentlichen Kaufvertrag behauptete der An-
bieter, dass zusätzlich eine kostenpfl ichtige Mitgliedschaft zu-
stande gekommen sei.
„Wir sind froh, dass das Gericht dieser Praxis nun einen Riegel 
vorgeschoben hat“, so Holzäpfel weiter.
In Bezug auf den § 312 j BGB, der Verbraucher und Verbraucher-
innen vor Kostenfallen im Internet schützen soll, stellte das Ge-
richt somit klar, dass die Bestellerklärung für Waren und die Ver-

tragserklärung für eine Mitgliedschaft komplett verschiedene 
Verträge sind, die jeweils eine ausdrückliche Bestätigung des 
Verbrauchers benötigen. Ein Bestellbutton, über den nicht deut-
lich wird, dass neben dem Kaufvertrag zugleich eine kosten-
pfl ichtige Mitgliedschaft abgeschlossen wird, genügt nicht.

Ökumenischer Hospizdienst Aalen
Ab September möchten wir gerne wieder unseren „Trauertreff“ 
anbieten, natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregeln.
Das Gruppenangebot fi ndet jeden 1. Mittwoch im Monat statt, 
15.30 - 17.00 Uhr im Raum 2.3 des ev. Gemeindehauses in der 
Friedhofstr. 5 in Aalen.
Für dieses Jahr sind noch folgende Termine geplant:
• Mittwoch, 02.09.2020
• Mittwoch, 07.10.2020
• Mittwoch, 04.11.2020
• Mittwoch, 02.12.2020
Eine telefonische Anmeldung unter 07361-555056 oder 0171-
2069420 wäre für die bessere Planung hilfreich, ist aber nicht 
zwingend erforderlich.

Wir suchen: älteres Haus 
oder Bauernhaus

www.klammer-waibel.de Telefon: 0 71 75/92 23 95

34-jährige Zeissmitarbeiterin

sucht Wohnung
in Essingen und Umgebung ab 60 m2, mind. 2 Zimmer 
und Terrasse/Balkon, KM bis 600,– Euro, Nichtraucher, 
keine Haustiere. Tel. 01 73/7 89 57 15

In Bezug auf den
Vorfall vom 16.04.2020 gegen 13:10 Uhr im REWE-Markt

in Essingen
zwischen der Inhaberin G. Brehmer und mir möchte ich G.-E. Löwenthal 
klarstellen, dass die hierfür zugrundeliegende Initiative und auch die ent-
sprechende Verantwortung ausschließlich bei mir lag. Hierfür möchte ich 
mein Bedauern zum Ausdruck bringen.



Praxis Dres. Brenner
Essingen

Urlaub:  von Montag, 24.08.2020
bis Freitag, 04.09.2020.

Vertretung durch:   Dr. Merkle/Gräter
Dres. Esber/Esber-Schimmel

www.raumausstattung-zeller.de

Albstraße 41, 73457 Essingen-Lauterburg
Tel. 0 73 65/91 90 90

•  Verlegen von Parkett, Teppichboden, CV-Belägen, 
Linoleum, Kork, Laminat, Designbelägen

•  Anfertigung von individuellen Fensterdekorationen
•  Tapezieren, Maler- und Putzarbeiten
•  Sonnenschutz für innen und außen
•  Aufarbeiten und Beziehen von Polstermöbeln
• Insektenschutz

Wir machen Urlaub vom 31.8. bis 11.9.2020.


